
Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2020

Niederschrift

über die 7. Sitzung des Stadtrates

vom 15. Juli 2020

Ö8. Beratunqsqeaenstand: Bebauungsplan Nr. 63a
„Oberes Rothenmoos", Ergänzendes
Verfahren

-  Beschluss zur Abwägung der Stellung
nahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange aus der Be
teiligung gem. §4 Abs. 2 BauGB und der
Stellungnahmen der öffentlichen Betei
ligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

-  Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs.1
BauGB

AZ: 6102

Berichterstatter: Irls Möller, Stadtplanungsabtellung
Irls Haas, Büro ZInt

Stadtrat Jäger nimmt an Beratung und Abstimmung wegen persönlicher Beteiligunq
nach Art. 49 GO nicht teil.

Die Berichterstatterin, Frau Möller, führt in den folgenden

Sachverhalt

ein:

1. Ziel und Zweck der Planung, Art der Verfahrensbearbeitung

Die GWG, Lindauer Wohnungsbaugesellschaft mbH beabsichtigt, im Plangebiet eine Wohn
bebauung zu entwickeln.

Hierzu wurde bereits im September 2017 der zur planungsrechtlichen Sicherung der Bebau
ung notwendige Bebauungsplan als Satzung beschlossen.



Aufgrund dessen, dass sich zwischenzeitlich die immissionsschutzrechtlichen Gegebenhei
ten in Bezug auf das umliegende Gewerbe geändert haben, wird der Bebauungsplan in ei
nem ergänzenden Verfahren nochmals überarbeitet. In diesem Zuge wird ebenfalls noch
mals die bestehende sowie die künftig geplante Verkehrsführung auf Alternativen untersucht.

Ziel des Bebauungsplanes ist weiterhin die planungsrechtliche Sicherung der vorgesehenen
Entwicklung im Plangebiet als allgemeines Wohngebiet sowie in Verbindung die Schaffung
einer großzügigen Ein- und Durchgrünung.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes weist eine Größe von ca. 2,65 ha auf und um-
fasst die Grundstücke Fl.st. Nr. 139, 139/2, 139/3, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9,
139/10, 142, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 143, 145, 145/1, 146, 146/1, 146/2, 146/3, 148/1,
148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 155, 598/1, 724/1, 725/4, 725/6, 725/7, 725/8, 739, 741/1 und
741/2 der Gemarkung Reutin.

Die Grundstücke des Plangebietes sind größtenteils unbebaut und werden derzeit landwirt
schaftlich als Ackerflächen genutzt. Im nordöstlichen Teil des Plangebietes im Bereich des
Hammenweges wird eine intensivobstanlage betrieben. Vereinzelt sind im Bereich der Acker
fläche Bäume und Sträucher sowie im Bereich der Intensivobstanlage fünf (5) Obstbäume,
v.a. Birnbäume, vorhanden.

Das geplante Baugebiet soll über den Hammen/veg erschlossen werden. Der Hammerweg
wird über die B 12 und den Riggersweiler Weg aus Richtung Westen erreicht. Aus Richtung
Süden gelangt man über den Motzacher Weg zum Hammerweg.
Im nordöstlichen Bereich auf Höhe der Intensivobstanlage und der angrenzenden Wohnbe
bauung ist der Hammerweg auf einer Länge von ca. 60 m lediglich mit einer Fahrbahnbreite
von ca. 3,1 m und einer Gehwegbreite von rd. 1,4 m ausgebaut. Weiter nach Süden ist der
Hammerweg auf ca. 50 bis 60 m mit einer Breite von rd. 4,2 m befestigt. Im weiteren Verlauf
bis zum Motzacher Weg weist der Hammerweg Fahrbahnbreiten bis rd. 5,75 m auf mit an
grenzenden Stellplätzen und befestigten Flächen in Höhe der bestehenden gewerblichen
Nutzung.

Die Umgebung des Plangebietes weist im Norden, Westen und weiter im Süden Wohnnut
zungen in Form von Einfamilienhäusern und Geschosswohnungen auf, im Nordosten befin-
det sich die angeführte Intensivobstanlage. Im Osten befindet sich ein ehemaliger Getränke-
großhandel, der am Standort bereits aufgegeben wurde. Für diesen Bereich ist künftig eine
Wohnbebauung ais bauliche Arrondierung vorgesehen.

Der Bebauungsplan wurde im Jahr 2015-2017 In einem zweistufigen Verfahren mit einer
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
maß §§3 und 4 Abs. 1 BauGB, sowie der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß
§§ 3 und 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. a a »
Aufgrund von Korrekturen an der Planung und der Änderung von Festsetzungen ist ein er-

gemäß § 214 BauGB erforderlich. Die Bearbeitung wird dabei im ver-

nLlat'lR y il? Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligunggemäß §§ 3 und 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.

2. Ausgangslage

em 16 07.2019 beschlossen, das Verfah-
• ^ rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 63a "Oberes Rothenmoos" gemäß § 214 BauGB

nÄänHort <^er Sitzung vom 16.07.2019 beschlossen, dass der
w?rT i?®!i ®®''®'|""9splanes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt
BaubIZeiSwerSen " '''®""'®'®^ ®®'®"9® 9®"^®» § ̂  ̂bs. 2



Aufgrund von vorgenommenen Änderungen wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom
29.04.2020 der geänderte Entwurf sowie die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlos
sen.

Die Anlagen der Sitzungsvorlage sind der Anlaoe beigefügt.

Frau Haas geht auf die Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen zur
erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB ein.

Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) zu
dem geänderten Bebauungsplanentwurf einschließlich seiner Begründung mit Stand vom
27.02.2020 und den Fachgutachten fand in der Zeit vom 11.05.2020 bis 26.05.2020 statt.
Während dieser Zeit konnten Stellungnahmen nur zu den geänderten und ergänzten Teilen
der Planung schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Lindau (B) vorgebracht werden.

Aufgrund der vorgebrachten Stellungnahmen zur erneuten öffentlichen Auslegung und zur
erneuten Trägerbeteiligung müssen Planergänzungen gegenüber dem Entwurf zum Bebau
ungsplan mit Stand vom 27.02.2020 vorgenommen werden. Folgende Änderungen und Er
gänzungen wurden in den überarbeiteten Bebauungsplan mit Stand vom 15.07 2020 einge
arbeitet:

-  Redaktionelle Anpassung der immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen Ziffer
1.11.2 und 1.12.1

-  Redaktionelle Anpassungen der Begründung und des Umweltberichtes

-  Redaktionelle Anpassung der Bebauungsplanhinweise Ziffer 3.5 Bodenschutz

-  Redaktionelle Anpassung der Bebauungsplanhinweise Ziffer 3.10 Vorbelastung durch
landwirtschaftliche Nutzungen

Die anpführten Änderungen und Ergänzungen der Abwägung zu den vorgebrachten Stel
lungnahmen im Rahmen der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung und der erneuten Trägerbe-
teiligung wurden in den Bebauungsplan mit Stand vom 15.07.2020 eingearbeitet. Die aufge-
^hrten Änderungen ergeben für den Bebauungsplan keinen materiellen Regelungsbedarf.
Durch die vorgenommenen Ergänzungen werden die Grundzüge der Planung nicht berührt
Eine erneute Auslegung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich.

Mit 28 :1 81 i m m e n fasst der Stadtrat folgenden

Beschiuss:

1. Der Stadtrat der Stadt Lindau beschließt die von der Verwaltung vorgeschlagene
Abwägung der Stellungnahmen.

2. Der Stadtrat der Stadt Lindau beschließt den Bebauungsplan Nr. 63a „Oberes Rot
henmoos" mit Stand vom 15.07.2020 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.



II. An die Fraktionen

III. An das Amt 60/ Abt. 6011 z. K. u. w. V.
IV. Zum Akt

Lindau, 23. Juli 2020

L
Dr. Claudia Alfons
Oberbürgermeisterin

Biiiglt Russ
Protokollführerin
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Anhang: 

 

Übersichtsplan mit Bezeichnungen 























































































































































Nr. Name / Datum Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag

Soweit eine Grünfuge vorgesehen ist, ist völlig un- Das Plangebiet wird insgesamt ein- ti—•ne Planänderung wird
klar, ob diese realisiert werden kann, ohne dass das
zu einem Konflikt mit der Intensiv-Obstbauanlage

und durchgrünt. Ein Konflikt zwi-
schen einer Ein- und Durchgrünung

n I • cht vorgenommen.

kommt. des Plangebietes und der Intensiv-
obstanlage ist nicht erkennbar.

Das Verschieben der genauen Bepflanzung in einen Es wird auf die vorlautenden Ausfüh- Eine Planänderung wird
weiteren Plan stellt einen Ermessensausfall dar. rungen verwiesen. nicht vorgenommen.

Das Schutzgut Mensch bleibt bei der Abwägung Sowohl verkehrlich als auch schall- Eine Planänderung wird
weitgehend unberücksichtigt, da gerade die Emissi- technisch wurde die Planung des nicht vorgenommen.
onen nicht korrekt ermittelt wurden, weil das Coca - Coca-Cola-Areals berücksichtigt.
Cola Areal unberücksichtigt bleibt, bei den zugrunde
gelegten Emissionswerten.

Die Planung verletzt unsere Mandantin sowohl im Durch den geplanten Vollausbau des Eine Planänderung wird
Grundrecht auf Eigentum als auch in ihrem ausgeüb-
ten Gewerbebetrieb.

Hammerweges wird ein schmaler,
sich nicht in der landwirtschaftlichen

nicht vorgenommen.

Nutzung befindlicher Randstreifen In
Anspruch genommen. Bzgl. der An-
bindung des Wohngebietes wurde
eine verkehrliche Variantenuntersu-
chung durchgeführt. Die Alterna-
tivenprüfung hat ergeben, dass der
Vollausbau mit Anbindung an den
Hammerweg die verkehrstechnisch
einzige sinnvolle und sichere Lösung
darstellt.

Durch die heranrückende Wohnbebauung wird die Durch die westlich des jetzigen Eine Planänderung wird
intensive landwirtschaftliche Nutzung, insbesondere Hammerweges bestehende Wohn- nicht vorgenommen.
der Pestizideinsatz beeinträchtigt bzw. unmöglich bebauung befindet sich bereit eine
gemacht, was bei der Abwägung unberücksichtigt schutzwürdige Nutzung, die deutlich
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Nr. Name / Datum Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag

geblieben ist. näher an der Intensivobstanlage
gelegen ist als die geplante Wohn-
bebauung. Die lmmissionswerte
müssen daher bereits an der beste-
henden Wohnbebauung eingehalten
werden.

Soweit bei der artenschutzrechtlichen Prüfung aus- Sommerquartiere sowie Überwinte- Eine Planänderung wird
geführt wird, dass die Brutstätten und Aufenthaltsor- rungsquartiere von Fledermäusen in nicht vorgenommen.
te von Fledermäusen zwischen Oktober und Februar
zu beseitigen sind, stellt dies einen rechtswidrigen

den Gehölzen sind nicht vorhanden.

Eingriff dar.

Auswirkungen der veränderten Luftbewegungen Es wird auf die vorlautenden Ausfüh- Eine Planänderung wird
durch die Bebauung und die Bepflanzung auf die
lntensiv-Obstplantage wurden überhaupt nicht erst
untersucht, was einen Ermessensausfall darstellt.

rungen verwiesen. nicht vorgenommen.

Soweit nunmehr in einzelnen Punkten die Einwen- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis Eine Planänderung wird
dungen bei der erneuten Auslegung berücksichtigt
worden sind, führt auch dies nicht zur Abwendung
der beanstandeten Konfliktplanung.

genommen. nicht vorgenommen.

Diese besteht weiter fort und ist für unsere Mandan- Die Anmerkung wird zur Kenntnis Eine Planänderung wird
tin nicht hinnehmbar. genommen. nicht vorgenommen.

Wir weisen abschießend nochmals darauf hin, dass Für die Erstellung des Verkehrsgut- Eine Planänderung wird

die verkehrliche Erschließung auch mit dem neuen achtens, das eine Grundlage für die nicht vorgenommen.

Gutachten vom 24.06.2019 nicht überzeugen kann. Anpassung im Bebauungsplan dar-
Weder wurden die Verkehrszahlen ordnungsgemäß stellt, wurden die bestehenden Ver-

ermittelt noch die Verkehrsströme, so dass das neue kehre aller betroffener Straßen er-
Gutachten lediglich der Vorgabe der Stadt nach- mittelt und mit den induzierten Ver-

kommt, Verkehrsplanungen wie sie bei der ersten kehren aller drei Baugebiete beauf-

Auslegung bestanden zu bestätigen. schlagt. Das Verkehrsgutachten
wurde vom Büro Besch u. Partner

Soweit in den ausgelegten Unterlagen mitgeteilt unabhängig und unter Verwendung
wird, dass im ergänzten Bauleitverfahren die Fest- aktueller und selbst durchgeführter
setzungen und Hinweise zum Schall- Zählungen erstellt. Die Grundlage für
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Nr. Name / Datum Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag

lmmissionsschutz überarbeitet und ergänzt werden,
führt dies dazu, dass es einer erneuten Auslegung

die Ermittlung der induzierten Ver-
kehrsfrequenzen basiert auf dem

bedarf, damit sachgerechte Einwendungen erhoben aktuellen Planungsstatus und einer
werden können. Wenn die Einwender nicht wissen,
wie die Planung aussieht, können sie auch keinen
sinnvollen Einwendungen erheben.

für das Quartier entwickelten Ver-
kehrsplanung.

Insoweit verletzt die Auslegung dieses Planfragmen-
tes die Beteiligungen in ihrem Anspruch auf rechtli-
ches Gehör.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Eine Planänderung wird
nicht vorgenommen.

Den schalltechnischen Berechnun- Eine Planänderung wird
Auch das Schallgutachten krankt daran, dass die gen wurden die prognostizierten nicht vorgenommen.
Verkehrsströme nicht ordnungsgemäß ermittelt wor- Verkehrsmengen und Verkehrsdaten
den sind. der verkehrstechnischen Untersu-

chungen zu den geplanten Wohnge-
bieten Rothenmoos in Lindau zu-
grunde gelegt. (Vorabzüge Ver-
kehrsuntersuchung Rothenmoos,
Stadt Lindau, Verkehrsingenieure
Besch und Partner KG, A-6800
Feldkirch, E-Mails Hr. Andreas Fox,
Besch und Partner Juni 2019; De-
tailabstimmungen zur untersuchten
städtebaulichen Planung mit Hr.
Andreas Fox, Besch und Partner
KG, Anzahl zu erwartender Kfz etc.)
Im schalltechnischen Gutachten der Eine Planänderung wird
pm_akustik GmbH Bericht Nr. 0301- nicht vorgenommen.

Soweit bei der Auslegung der Hinweis erteilt wird,
dass nicht an alien lmmissionsorten die Orientie-

19-11 vom 29.7.2019 wird die ent-
sprechende städtebauliche Planung

rungswerte rechnerisch eingehalten werden und das unter Berücksichtigung der schall-

Ergebnis der schalltechnischen Berechnung im Gut- technischen Gesamtsituation aus
achten nicht weiter dokumentiert worden ist, doku- immissionsschutzfachlicher Sicht
mentiert diese Aussage einen vollständigen Ermes- beurteilt und ein Maßnahmenkon-
sensausfall. Darüber hinaus werden die Einwender zept zum Verkehrslärm erarbeitet.
in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, da Diese Maßnahmen wurden in den
mangels Dokumentation der schalltechnischen Be- Bebauungsplan eingearbeitet. Somit
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Nr. Name / Datum Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag

rechnungen keine Möglichkeit besteht, hierzu Stel- können die Anforderungen an ge-
lung zu nehmen. sunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-

se gewährleistet werden.

In der Begründung wird ausgeführt, dass offensicht-
lich 3 neue Gebiete Ober den Hammerweg erschlos-
sen werden sollen und damit unmittelbar zu Lasten

Das Verkehrsgutachten beinhaltet
bereit alle drei Gebiete des Oberens—Kothenmoos. Ebenfalls wurden im
Schallgutachten bereits die Immissi-

Eine Planänderung wird
nicht vorgenommen.

unserer Mandantin. onen aus alien drei Gebiete ermittelt.
Die schalltechnische Untersuchung
hat zwei Immissionspunkte im Be-
reich der Obstanlage festgelegt. Die
Untersuchung hat ergeben, dass es
zu keiner Überschreitung kommt.

Die artenschutzrechtlione Begutachtung vom Juli Eine aktuelle artenschutzfachliche Eine Planänderung wird
2014 ist nicht geeignet, eine ordnungsgemäße Er- Begehung fand am 01.10.2019 statt nicht vorgenommen.
messensausübung zu gewährleisten, zumal die In- und wurde in das Artenschutzgut-
tensivobsthaltung inzwischen nicht mehr besteht. achten eingearbeitet.
Eine 5 Jahre alte artenschutzrechtliche Begutach- Die Obstplantage befindet sich direkt
tung ist ungeeignet eine fachgerechte Abwägung zu am Hammerweg. Die Gehölze sind
ermöglichen. von außen gut sichtbar. Zur Erfas-

sung des Arteninventars der Vögel
erfolgt durch Gesang und Sichtbe-
obachtung mittels Fernglas.

Dies bestätigt auch der Umweltbericht, in dem immer Es wird auf die vorlautenden Ausfüh- Eine Planänderung wird
noch von einer Intensivobstplantage die Rede ist, die
es gar nicht mehr gibt.

rungen verwiesen. nicht vorgenommen.

Der vorliegende Umweltbericht kann somit nicht als
Entscheidungsgrundlage bei der Abwägung dienen.
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Nr. Name / Datum Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag

Soweit bei der Beschreibung der Umweltbelange Für die Erstellung des Verkehrsgut- Eine Planänderung wird
ausgeführt wird, dass für die Zunahme des Ver- achtens, das eine Grundlage für die nicht vorgenommen.
kehrsaufkommens das eingrenzende Gewerbegebiet Anpassung im Bebauungsplan dar-
ohne Bedeutung sei, widerspricht dies den Ausfüh- stellt, wurden die bestehenden Ver-
rungen weiter oben, wonach die Einbeziehung des kehre aller betroffenen Straßen er-
Gewerbegebietes als zweiter Schritt des Ausbaus mittelt und mit den induzierten Ver-
schon jetzt vorgesehen ist. kehren aller drei Baugebiete beauf-

schlagt.

Bei den Vorbelastungen wir der LKW-Verkehr für die
gewerbliche Nutzung im östlichen Plangebiet aufge-
führt gleichzeitig wird jedoch mitgeteilt, dass es die-
se gewerbliche Nutzung gar nicht mehr gibt.

Die Vorbelastun durch den LKW-
Verkehr auf die gstlich angrenzende
ehemalige gewerbliche Nutzung
bestehen nicht mehr, da die gewerb-
liche Nutzung wie in der Begründung
aufgeführt bereits Ende 2016 aufge-
geben wurde.

Eine Planänderung wird
nicht vorgenommen.

Worin die weitere Vorbelastung durch die behaupte- Die Vorbelastung der intensiven Eine Planänderung wird
te intensive landwirtschaftliche Nutzung bestehen landwirtschaftlichen Nutzung besteht nicht vorgenommen.
soil, wird nicht dargelegt. im Wesentlichen durch die Ausbrin-

gung von Dünger / Spritzmitteln (Ge-
ruch) sowie durch die Bewirtschaf-
tung mit landwirtschaftlichen Ma-
schinen.

Die Folge ist dann die fehlerhafte Behauptung, dass Die Vorbelastung durch einen LKW- Eine Planänderung wird
sich durch den künftigen Fahrverkehr der Lem um Verkehr aufgrund der ehemaligen nicht vorgenommen.
bis zu einem dB(A). Aufgrund der fehlerhaft festge- gewerblichen Nutzung besteht nicht
stellten Vorbelastungen ist diese Zahl nicht korrekt mehr. Eine Berücksichtigung im
ermittelt und stellt einen Ermessensaufall dar. Rahmen der schalltechnischen Un-

tersuchung ist daher nicht erforder-
lich. Bei der landwirtschaftlich inten-
siven Nutzung handelt es sich um
eine temporäre und zeitlich begrenz-
te Bewirtschaftung. Eine Vorbelas-
tung ist im Rahmen der schalltechni-
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Nr. Name / Datum Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag

schen Untersuchung nicht zu be-
rücksichtigen.
Weiterhin sind mit der bestehenden
Wohnbebauung westlich der Obst-
plantage bereits schützenswerte
lmmissionsorte vorhanden, welche
näher an den bewirtschafteten Flä-
chen zum Liegen kommen als die
geplante Wohnbebauung. Somit
kann davon ausgegangen werden,
dass von der geplanten Bebauung
keine zusätzliche Beeinträchtigung
ausgeht.

Soweit die Verkehrsbeeinträchtigung durch die künf-
tige Nutzung des Gewerbegebietes und der lnsel-
brauerei unberücksichtigt bleibt, ist dies in Anbe-

Die zukünftige bauliche Entwicklung
des ehemaligen Coca-Cola-Areals
und der daraus resultierenden Ver-
kehre wurden sowohl im Rahmen

Eine Planänderung wird
nicht vorgenommen.

tracht der konkreten Folgenplanung fehlerhaft. der Verkehrsuntersuchung als auch
in der schalltechnischen Untersu-
chung berücksichtigt.

Verkehrs-
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Eine Planänderung wird

Wieso bei einer deutlichen Erhöhung des
aufkommens dieses auf das Schutzgut Mensch kei-
ne Auswirkungen haben soil, wird nicht erklärt.

Mensch durch das Verkehrsauf-
kommen wurden im Umweltbericht
behandelt. Ebenfalls werden im Be-
bauungsplan entsprechende Maß-
nahmen zum Schutz vor schädlichen

nicht vorgenommen.

Umwelteinwirkungen formuliert.

Wenn auf Seite 20 wieder auf die lntensivobstplan-
tage verwiesen wird, belegt dies ebenfalls dass der

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis Eine Planänderung wird

Sachverhalt hier nicht ordnungsgemäß ermittelt wor-
den ist und ein fehlerhafter Umweltbericht der Ent-
scheidung zugrunde liegt.

genommen. nicht vorgenommen.
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Nr. Name / Datum Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag

Der Wert der Obstbäume wurde nicht ordnungsge-
mäß ermittelt. Zum einen ist das Gutachten 5 Jahre
alt, zum anderen hat sich die Bewirtschaftungsinten-
sität verändert und damit auch die Bedeutung der
Pflanzen und die biologische Vielfalt.

Das Plangebiet und dessen Umfeld
wurde artenschutzrechtlich erneut
begutachtet. Es ergeben sich auf-
grund der nicht mehr intensiven Be-
wirtschaftung keine neuen Habi-
tatstrukturen.

Eine Planänderung wird
nicht vorgenommen.

Soweit die Festsetzung von passiven Schallschutz- Die Orientierungswerte für die städ- Eine Planänderung wird
maßnahmen mit Lärmpegelbereichen, der Orientie- tebauliche Planung für allgemeine nicht vorgenommen.
rung von Aufenthaltsräumen und lärmgedämmte Wohngebiete werden an den östli-
Lüftungseinrichtungen vorgesehen sind zum Schutz chen Fassadenseiten zum Ham-
des Menschen und gleichzeitig ausgeführt wird, dass merweg rechnerisch im Beurtei-
das Schutzgut Mensch nicht beeinträchtigt wird, ist lungszeitraum Tag (6-22 Uhr) um 1-
dies widersprüchlich, zumal die tatsächliche Lärmbe- 2 dB(A) und nachts (22-6 Uhr) um 1-
lastung überhaupt nicht ermittelt worden ist.

Das Schallgutachten scheitert an falschen Verkehrs-
zahlen, an falschen Vorbelastungen und an falschen
Pramissen, was die gewerbliche Nutzung und die

3 dB(A) überschritten. Als Maßnah-
menkonzept Verkehrslärm werden
dementsprechend passive Schall-
schutzmaßnahmen festgesetzt.
Die Immissionsgrenzwerte gemäß

Nutzung der Inselbrauerei betrifft. 16. BlmSchV für allgemeine Wohn-
gebiete (s. Kap. 4.1) werden an alien
lmmissionsorten im B-Plan Gel-
tungsbereich rechnerisch unter-
schritten.

Die Verkehrsmengen, die dem Schallgutachten zu- Den schalltechnischen Berechnun- Eine Planänderung wirdgrunde liegen für den Hammerweg und auch für die gen wurden die prognostizierten nicht vorgenommen.übrigen Straßen sind falsch. Infolge dessen sind Verkehrsmengen und Verkehrsdaten
auch sämtliche weitere Berechnungen falsch, so der verkehrstechnischen Untersu-
dass auch die Abwägung auf der Grundlage dieses chungen zu den geplanten Wohnge-
falschen Gutachtens nicht korrekt sind. bieten Rothenmoos in Lindau zu-

grunde gelegt. (Vorabzüge Ver-
kehrsuntersuchung Rothenmoos,
Stadt Lindau, Verkehrsingenieure
Besch und Partner KG, A-6800
Feldkirch, E-Mails Hr. Andreas Fox,
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Besch und Partner Juni 2019; De-
tailabstimmungen zur untersuchten
städtebaulichen Planung mit Hr.
Andreas Fox, Besch und Partner
KG, Anzahl zu erwartender Kfz etc.)

Soweit die artenschutzrechtliche Einschätzung vom Die Betrachtung hinsichtlich Fleder- .
Juli 2014 im Juni 2016 ergänzt worden ist, so ist es mäuse und anderen nachtaktiven . Eine Planänderung wird

schon beeindruckend, dass am 07.05.2014 eine Tiergruppen erfolgte anhand der nicht vorgenommen.

Begehung von 9:15 Uhr bis 11:15 Uhr am Betrachtung der Habitate. Die Habi-
25.06.2014 eine Begehung von 12:00 Uhr bis 13:45 tatpotentialanalyse ergab für diese
Uhr und am 02.07.2014 eine Begehung von 15:00 Tiergruppe keinen Bedarf für weitere
Uhr bis 16:00 Uhr stattgefunden hat. Untersuchungen.

Dies sind sicherlich die klassischen Flugzeiten für
Fledermäuse und Eulen.

Soweit in dem Gutachten immer noch von einer In- Eine aktuelle Begehung am .
tensivobsthaltung die Rede ist, ist dies falsch. In 01.10.2019 wurde durchgeführt. Eine Planänderung wird.

dem Gutachten wird ausgeführt, dass der Intensiv- Eine erhebliche Veränderung der nicht vorgenommen.

obstbestand kein Habitatpotential für höhlenbrütende Bedingungen in der Intensivobstan-
Vogelarten bietet, da diese Sonderkulturen meist
gespritzt werden.

lage wurde nicht festgestellt.

Ebenso wenig bietet die Intensivobstanlage eine
Habitatpotential für Fledermäuse. Problematisch ist
hier, dass es überhaupt keine Intensivobstplantage
mehr gibt.

Da die Obstanlage zwischenzeitlich extensiv bewirt-
schaftet wird kommt ihr eine hohe Bedeutung für
wildlebende Tiere und Pflanzen zu. Der Biotopwert
dieser Fläche wurde verkannt und konnte somit auch
nicht für die Alternativenprüfung in die Abwägung
eingestellt werden.

Laut dem Landschaftsplan liegt das Plangebiet in Die Fläche ist im rechtgültigen FIä- Eine Planänderung wird
einer siedlungsrelevanten Kaltabflussbahn, die von chennutzungsplan bereits als Wohn- nicht vorgenommen.
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einer Bebauung freigehalten werden soil. Das Kli- baufläche ausgewiesen. Im Rahmen
magutachten aus 2009 wertet das Plangebiet zwar der Aufstellung des Flächennut-
als „weniger stark durchströmr, es fehlen aber kon- zungsplanes wurden die Schutzgüter
krete Aussagen zu den verbleibenden Umweltaus- untersucht und abgehandelt. Zudem
wirkungen auf das Stadtklima, selbst wenn diese handelt es sich bei der Kaltluftent-
gering sein sollten. Dies ist umso wichtiger, als er stehungsfläche "Oberes Rothen-
gegen die Vorgabe des Landschaftsplanes versto- moos" um ein isoliertes Kaltluftent-
ßen werden soil. stehungsgebiet. Die abfließende

Kaltluft wird von der vorhandenen
Bebauung weiter südlich gebremst.
Die klimatische Beurteilung des Bü-
ros iMA Richter & Röckle beschreibt
das Plangebiet als eher weniger
stark durchströmt. Dem Gebiet wird
keine besondere Bedeutung für die
Belüftung der Stadt Lindau beige-
messen.

Beim Schutzgut Fläche entspricht die zusammen- Der Planbereich ist im Flächennut- Eine Planänderung wird
fassende Bewertung nicht den vorher ausgeführten zungsplan bereits als Wohnbauflä- nicht vorgenommen.
Bewertungen. Die Bedeutung dieser Fläche wurde che ausgewiesen. lnsofern wurden
insoweit verkannt und konnte nicht in die Alterna- die schutzgutbezogenen Auswirkun-
tivenprüfung und die Abwägung eingestellt werden. gen bereits auf der Ebene des Flä-

chennutzungsplanes behandelt und
„Durch die bestehende ackerbauliche Nutzung und in die Abwägung eingestellt. Eine
den Obstanbau dürfte eine hohe Bedeutung der Alternativenprüfung bzgl. des bereits
Böden hinsichtlich der Ertragsfähigkeit vorliegen. als Wohnbaufläche ausgewiesenen
Auch dürfen die Lehmböden hinsichtlich der Funkti- Bereiches ist daher nicht mehr error-
on Filter und Puffer von Schadstoffen eine hohe derlich. Des Weiteren wird mit der
Leistungsfähigkeit aufweisen. Für die Landwirtschaft Entwicklung des Plangebietes dem
sind diese Flächen daher von hoher Leistungsfähig- Leitgedanken der lnnenentwicklung
keit aufweisen. Für die Landwirtschaft sind diese vor einer Außenentwicklung Rech-
Flächen daher von hoher Bedeutung. Zusammen- nung getragen und der Initiative des
fassende Bewertung: Die Flächen sind • aufgrund Stadtrates „Innen statt außen" ge-
ihrer Lage und Nutzung für das Schutzgut von mittle- folgt. Mit der lnanspruchnahme die-
rer Bedeutung". ser lnnenbereichsflächen kann ver-
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hindert werden, dass hochwertigere,
aufgrund des Größe und Lage bes-
ser geeignete landwirtschaftlichen
Flächen im Außenbereich nicht
einer Wohnbebauung zugeführt
werden müssen.

In Tabelle 4 (Seite 26) taucht das Schutzgut Fläche
gar nicht mehr auf. Kompensiert werden soil der
Verlust der Bodenfunktionen gemäß Anhang (Seite

Die Tabelle 4 im Umweltbericht wur-
de bereits um das Schutzgut Fläche
ergänzt.

Eine Planänderung wird
nicht vorgenommen.

37) durch die Maßnahme K1:

„Pflanzung und Entwicklung von Baum- und Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
Strauchgruppen (intern). Diese Maßnahme ist aber
nicht geeignet, den Verlust der Ertragsfähigkeit aus-
zugleichen. Geeignet wäre dagegen vielmehr die

genommen.

Nutzbarmachung einer bisher nicht landwirtschaftlich
genutzten Fläche für die Landwirtschaft."

Was den Artenschutz betrifft, so ist die artenschutz- Im Rahmen der artenschutzrechtli- Eine Planänderung wird
rechtliche Einschätzung in der Tat wie der Name chen Einschätzung wurden sämtli- nicht vorgenommen.
schon sagt, eine Einschätzung. Sie ist nicht geeig- che, bei den Begehungen aufge-
net, nötige Klarheit darüber herzustellen, ob gegen nommenen Arten berücksichtigt.
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG verstoßen Darüber hinaus gehende Vorkom-
wird. men von Arten können aufgrund der

angesetzten Untersuchungszeiträu-
me ausgeschlossen werden.

Unabhängig, dass nachtaktive Vogel aufgrund der Leitstrukturen im Sinne von Aileen Eine Planänderung wird
Begehungszeiten nicht festgestellt werden könnten,
wurde auch Wintergäste und insbesondere Fleder-

oder gewässerbegleitende Gehölze,
lange Heckenstrukturen o.ä. sind

nicht vorgenommen.

mäuse, wie eine vollständige Baumhöhlensuche nur nicht vorhanden. Der Eingriff in die
im laubfreien Zustand möglich ist, nicht festgestellt. Obstgehölze erfolgt Iediglich in ei-

nem Teilbereich. Für dort jagende
Die Kartierung wurde lediglich in Form einer Bege- Fledermäuse stelit der entfallende
hung durchgeführt. Das Vorkommen beispielsweise Teilbereich kein essentielles Jagd-
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auch von Fledermäusen lässt sich aber ohne Detek-
tor oder Horchboxenuntersuchung nicht feststellen.

gebiet dar.

Für die Kartierung von Vögeln gibt es vergleichbare Eine aktuelle Begehung am Eine Planänderung wird
Vorgaben, die auch Frühjahrs- und Herbstkartierun- 01.10.2019 wurde durchgeführt. nicht vorgenommen.
gen umfassen. Schließlich schützt § 44 BnatSchG Eine erhebliche Veränderung der
nicht nur Fortpflanzung, sondern auch Ruhestätten Bedingungen in der intensivobstan-
und andere populationsrelevante Habitatstrukturen. lage wurde nicht festgestellt.
Mit Hilfe einer Begehung kann zum Beispiel nicht
festgestellt werden, ob es im Plangebiet eine Flug- Die Auswirkungen des Vorhabens
route von Fledermäusen gibt, die ja nur in der Däm- auf die Vögel wurde im überarbeite-
merung oder während der Nacht genutzt wird. ten Artenschutzgutachten konkreti-

siert.

Der Zeitraum sowie die Anzahl der Eine Planänderung wird
Es wurden lediglich zwei Begehungen durchgeführt. Begehungen wurde von der Biologin nicht vorgenommen.
Diese geringe Anzahl ist nicht geeignet, die Komple- mit der Unteren Naturschutzbehörde
xität floristischer und faunistischer Phänomene im abgestimmt. Dabei wurden insge-
Jahresverlauf festzustellen.

Die Erfassung beschränkt sich auf das Jahr 2014.
Eine Auswertung von Daten weiterer Jahre wäre
zwingend erforderlich, gewesen, da das Vorkommen

samt 4 Begehungen (inkl. der Nach-
kartierungen im Jahr 2019) zu den
unterschiedlichen Jahreszeiten
durchgeführt. Diese Anzahl ist aus-
reichend, um verlässliche Aussageninsbesondere empfindlicher Tierarten über die Jahre

hinweg großen Schwankungen unterliegt. hinsichtlich der Schützenswerten
Arten zu treffen.

Bei der Begehung wurden die verschiedenen Arten-
gruppen infolge der behaupteten fehlenden Habi-
tatstrukturen bzw. der Vorbelastung des Plangebie-
tes insgesamt ausgeschlossen. Diese Vorgehens-
weise ist nicht geeignet, Verbotstatbestände nach §

Es wird auf die vorlautenden Ausfüh-
rungen bzgl. der Notwendigkeit einer
Erschließung des Plangebietes von
Richtung Norden verwiesen.

Eine Planänderung wird
nicht vorgenommen.

44 BnatSchG auszuschließen. So wurden auch die
in großer Art und individuellen Zahl vorkommenden
Schmetterlinge Östlich des Hammerweges nicht be-
rücksichtigt.

lm Rahmen der Kartierung_ konnten für das Plange- Auf die artenschutzrechtliche Unter- Eine Planänderung wird
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biet keine Brutvögel nachgewiesen werden. (Seite suchung wird verwiesen. Es werden nicht vorgenommen.
6). § 44 BnatSchG verlangt nicht eine Antwort auf gemäß der Untersuchung keine
Fragen, ob der Gutachter bestimmte Aden finden schützenswerten Arlen beeinträch-
konnte, sondern ob es sie dort gibt. Auch der Folge-
satz hilft diesbezüglich nicht weiter. Der intensive

tigt.

Obstbestand bietet kein Habitatpotential für höhlen-
brütende Vogelarten, da diese Sonderkulturen meist
gespritzt werden. Das Habitatpotential einer Obst-
wiese beschränkt sich zum einen nicht nur auf höh-
lenbrütende Vogelarten, zum anderen ist das Pesti-
zidargument eine widerlegliche Vermutung. Es wur-
de bereits darauf hingewiesen, dass die Klassifikati-
on der Obstwiese als Intensivobstanlage falsch ist.
Eine systematische Planraumanalyse, die das Po-
tential der vorkommenden Aden abzuschätzen ver-
mag, fehlt.

Bei denen durch die geplante Bebauung betroffenen Aufgrund dessen, dass keine Brut- Eine Planänderung wird
„besonderes" geschützten Vogelarten, wie zum Bei- quartiere vorhanden sind und sich nicht vorgenommen.
spiel Goldammer oder Haussperling handelt es sich die Kernreviere außerhalb des Plan-
um Arten ohne Brutverdacht die ihre Kernreviere gebietes befinden, sind keine erheb-
außerhalb des Plangebietes haben dürfen (Gehölz- lichen Störungen des Vorkommens
strukturen und Hausgärten). Diese Aussage liefert
keine Antwort auf die gemäß § 44 BnatSchG zu
beantwortender Frage, ob es erhebliche Störungen
des Vorkommens oder Beschädigungen von deren

zu erwarten.

Fortpflanzungs- und Ruhestätten gibt.

Ohne eine Konkretisierung in Bezug auf die ange- Es wird auf die vorlautenden Ausfüh-
sprochene Art ist die Aussage „die landwirtschaftlich rungen hinsichtlich der Fledermaus- Eine Planänderung wird.

genutzt Fläche ist für Fledermäuse von geringer leitlinien verwiesen. nicht vorgenommen.

Bedeutung, da keine Leitstrukturen in dem offenen
Gelände vorhanden sind — wissenschaftlich nicht
haltbar. Bei § 44 BnatSchG geht es auch nicht um
gutachterliche Bewertungen einer geringen oder
hohen Bedeutung, sondern um klare Verbotstatbe-
stände.
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Art 4 (Seite 12 f) liefert keine Antwort auf die Frage,
ob gegen die vier Verbotstatbestände des §§ 44

Aufgrund der artenschutzrechtlichen
Begehungen sowie den daraus re-

Eine Planänderung wird
nicht vorgenommen.

BnatSchG verstoßen wird oder nicht. lnfolge dessen sultierenden Vermeidungsmaßnah-
kann nicht festgestellt werden, ob die Planung gegen men, welche auch im Bebauungs-
europäische Artenschutzrechte verstößt. Jegliche plan festgesetzt wurden, kann davon
Abwägung auf Grundlage der artenschutzrechtlichen ausgegangen werden, dass keine
Einschätzung ist fehlerhaft. Verbotstatbestände gemäß § 44

BNatSchG erfüllt sind.

Eine ernsthafte Alternativenprüfung durch eine Er- Im Rahmen der Verkehrsuntersu- Eine Planänderung wirdschließung von Süden her hat nicht stattgefunden. chung wurden alle realistisch um-
setzbaren Erschließungsvarianten
geprüft und bewertet. Dabei wurden
in die Prüfung alle drei geplanten

nicht vorgenommen.

Gebiete einbezogen. Die nun ge-
plante Erschließung über den voll-
ausgebauten Hammerweg wurde
vom Gutachter als verkehrstech-
nisch einzige zweckmäßig und si-
chere Lösung bewertet.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sehen Der Bereich des WA 1 soil überwie- Eine Planänderung wird
eine Gliederung der allgemeinen Wohngebiete unter gend dem Wohnen dienen. Entspre- nicht vorgenommen.
Beschränkung bzw. Zulassung der Einzelnutzungen chend sieht das städtebauliche Ent-
nach § 4 Abs. 2,3 BauNVO vor. So sind beispiels- wicklungskonzept auch eine Bebau-
weise in WA 1 der Versorgung dienende Läden,
Schank- und Speisewirtschaften ausgeschlossen.

ung mit Einfamilienhäusern in Form
von Doppel- und Kettenhäuser vor.
Die Ansiedlung von Läden-, Schank-ln WA 2 wird ebenso wie in WA 3, u.a. allgemein und Speisewirtschaften ist im Be-zulässig nicht störende Gewerbebetriebe gestattet,

was die Regel des § 4 Abs. 2 BauNVO von der Aus-
nahme zur Regel macht.

reich des WA 1 nicht gewünscht da
diese Nutzungen häufig mit einem
Konfliktpotential zwischen Wohnen

Die ausnahmsweise Zulässigkeit von Gartenbaube- und den Nutzungsbedingungen der
trieben, Tankstellen des § 4 Abs. 2 BauNVO wird in Gastronomie und Einzelhandelsbe-
alien Baugebieten ebenfalls ausgeschlossen. triebe einhergeht. Der vom Ham-

Derartige Regelungen sind nach § 1 Abs. 5 BauNVO merweg aus gesehen hintere Wohn-
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nur zulässig, wenn städtebauliche Gründe für die gebietsbereich soli im Ubergang zur
modifizierenden Festsetzungen existieren. Solche Bestandbebauung Kleinteiliger und
sind nach der Begründung des Bebauungsplanes aufgelockerter entwickelt werden.
oder nach den planerischen und zeichnerischen Die Entwicklung eines Einzelhan-
Festsetzungen nicht ersichtlich. Wir verweisen auf delsbetriebes oder eines Gastrono-
die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerich- miebetriebes mit einem entspre-
tes (BverwG, Beschl. V. 03.05.1993 — Az.: 4 NB chenden Besucheraufkommen und
13.93; Urteil v. 26.03.2009, Az.: 4 C 21.07.; Beschl. einer entsprechenden verkehrlichen
V. 06.08.2013, Az.: 4 BN 8.13), das verlangt, dass Frequentierung würde der ldee des
derartige modifizierende Festsetzungen durch hin- städtebaulichen Konzeptes wider-
reichend gewichtige städtebauliche Allgemeinwohl- sprechen. Diese Nutzungen sind
belange in nachvollziehbarer Weise gerechtfertigt allerdings im zentraleren Bereich am
sind. Ohne derartige Gründe, die aus der Begrün- Hammerweg im Übergang zum ge-
dung des Bebauungsplanes hervorgehen müssen,
liegt ein Abwägungsfehler vor, den wir bereits jetzt

planten Gebiet Oberes Rothenmoos
2 zulässig. Dieser zentrale Bereich

rügen.

Des Weiteren ist Bedingung für die Zulässigkeit nach
§ 1 Abs. 5 BauNVO, dass die allgemeine Zweckbe-
stimmung des Baugebietes gewahrt bleiben muss,
d.h. der allgemeine Gebietscharakter, wie sich aus
der Baugebietsnorm ergibt, darf nicht beeinträchtigt
werden. Führt die Festsetzung etwa dazu, dass das
Baugebiet seine Prägung verliert und im Ergebnis
ein anderer, unter Umständen gar nicht in der
BauNVO vorgesehener neuer Baugebietstyp ge-
schaffen wird, wäre die Festsetzung unzulässig.

soll durch die Entwicklung von Mehr-
familienhäusern verdichtet bebaut
werden. Durch die geplante verdich-
tete Bebauung kann zudem ein
Übergang zum östlich geplanten
Gebiet Oberes Rothenmoos 2 ge-
schaffen werden Das Gebiet des
Oberen RothenmOos 2 soli ebenfalls
verdichtet bebaut werden. Die Aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen
werden generell ausgeschlossen da
diese Nutzungen zum einen mit ei-

Allgemeine Wohngebiete dienen nach § 4 BauNVO nem erhöhten Konfliktpotential in
vorwiegend dem Wohnen. Dies bedeutet auch, dass Bezug auf das Wohnen einhergehen
die Wohngebäude zahlmäßig überwiegen und auch und zum anderen einen gewissen
unter Berücksichtigung der anderen zulässigen An- Flächenbedarf benötigen. Vor dem
lagen das Gebiet erkennbar prägen müssen. Dies Hintergrund der Wohnraumknapp-
bedeutet zum einen, dass es unzulässig ist, alle heit sollen die Gebiete des Oberen
wohnaffinen Nutzungen des allgemeinen Wohnge- Rothenmoos als Wohnbaufläche
bietes auszuschließen, weil die Folge dann ein fakti- sowie mit den Nutzungen zur Ver-
sches reines Wohngebiet ist (BayVGH, Urteil v. sorgung des Gebietes entwickelt
07.03.1996, Az.: 20 N 951018; BverwG, Beschl. V. werden.
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08.02.1999, Az.: 4 BN 1.9). Mit diesem Ausschluss Im WA1 sind nicht störende Hand- Eine Planänderung wird
der Versorgungsnutzungen des allgemeinen Wohn- werksbetriebe sowie Anlagen für nicht vorgenommen.
gebietes in WA 1 schließen sie wohnaffine Nutzun- kirchliche, soziale und kulturelle
gen aus und schaffen eine Mischform zwischen all- Anlagen zulässig, die in einem rei-
gemeinem Wohngebiet und reinem Wohngebiet. nen Wohngebiet (WR) ausgeschlos-
Dies ist nicht zulässig, da § 1 Abs. 5 BauNVO kein sen bzw. nur ausnahmsweise zuläs-
Erfindungsrecht für Baugebiete gewährt. sig sind. Damit sind typsiche Nut-

zungen eines allgemeinen Wohnge-
bietes (WA) gegeben die sich von
den Nutzungen eines reinen Wohn-
gebietes unterscheiden.

Weiter problematisch ist, dass in WA 2 und WA 3 Im zentralen Plangebietsbereich Eine Planänderung wird
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe allgemein entlang des Hammerweges, im nicht vorgenommen.
zulässig sind, was nicht sicherstellt, dass eine über- Übergang zur geplanten, ebenfalls
wiegende Wohnnutzung im Gebiet erhalten bleibt. verdichteten Bebauung des Oberen
(BayVGH, Urteil v. 03.08.2000, NVwZ-RR 2001,
224-226). Es ist nämlich denkbar, dass sich aus-

Rothenmoos 2 können sich auch
gewerblich, nicht störende Nutzun-

schließlich nicht störende Gewerbebetriebe ansie- gen, die mit dem Wohnen vereinbar
deln, sodass Wohnungen in WA 2 und WA 3 über- sind ansiedeln. Die potentielle An-
haupt nicht mehr vorahnden wären. Nur WA 1 würde siedlung von Läden-, Schank- und
dann die Wohnung sicherstellen, sodass in WA 2 Speisewirtschafen, sowie von nicht
und WA 3 unter Umständen reine Gewerbenutzung störenden Gewerbebetrieben und
vorhanden wäre. Die Festsetzungen haben sicher- den weiteren zulässigen Nutzungen
zustellen, dass die Zwischenbestimmung des Bau- im Bereich des verdichteten WA 2
gebietes in seiner Prägung erhalten bleiben. Dies ist und 3 dienen der zentralen Versor-
mit den vorliegenden Festsetzungen nicht gelungen. gung des Gebietes sowie der umlie-

genden bestehenden Gebiete.
Die unbeschränkte Zulassung von Gewerbebetrie- Ebenso soil durch die Zulässigkeit
ben im allgemeinen Wohngebiet führt darüber hin- dieser Nutzungen ein belebtes Quar-
aus dazu, dass kein allgemeines Wohngebiet mehr tier entstehen. Ein allgemeines
vorläge, sondern im Ergebnis ein Mischgebiet fest- Wohngebiet dient dem Wohnen Diegesetzt wird. Ruch dies widerspricht den Festset- BauNVO lässt als Ausnahme u«nter-
zungsmöglichkeiten der BauNVO. andere nicht störende Gewerbebe-
Die Festsetzungen sind in dieser Form daher nicht triebe als Nutzungsergänzung zu.
zulässig und wären abwägungsfehlerhaft. Ein Abwägungsfehler ist nicht er-
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kennbar.
Die Flächen befinden sich im Eigen-
tum der Stadt und werden durch die
GWG Lindau entwickelt sodass eine
gezielte und bedarfsgerechte Ent-
wicklung erfolgen kann.

Der Bebauungsplan sieht offene Bauweise vor. Nach Die Festsetzung der offenen Bau- Eine Planänderung wird
der Begründung des Bebauungsplanes auf Seite 3 weise ist korrekt, da zu den äußers- nicht vorgenommen.
sind jedoch Kettenhäuser geplant, die üblicherweise ten, seitlichen Grundstücksgrenzen
nicht in offener, sondern in geschlossener Bauweise einen Abstand eingehalten wird. Bei
errichtet werden. lnsoweit erkennen wir einen Wi- einer geschlossenen Bauweise wä-
derspruch, der den Plan abwägungsfehlerhaft ma- ren die Gebäude bis auf die äußers-
chen würde. ten, seitlichen Grundstücksgrenzen

zu bauen (Klassisch — Blockrandbe-
bauu ng).

Die planerischen Festsetzungen nach Nummer 1.3.2 Gemäß Art. 6 Abs. 9 der Bayeri- Eine Planänderung wird
des Bebauungsplanes gestattet die Errichtung von schen Bauordnung dürfen unter nicht vorgenommen.
Garagen und Carports ohne Abstandsflächen an der anderem Garagen einschließlich
Grundstücksgrenze. Damit weicht der Bebauungs- deren Nebenräume in die Abstands-
plan von Art. 6 Abs. 9 BayBO ab und regelt die Ab- flächen der Hauptgebäude einbezo-
standsflächen abweichend. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a gen werden bzw. wenn sie abge-
BauGB ist es zwar zulässig, abweichende Maße für trennt vom Hauptgebäude errichtet
die Tiefe der Abstandsflächen vorzusehen. Das voll- werden, dürfen sie auf die Grund-
ständige Abschaffen von Abstandsflächen ist hier- stücksgrenze gebaut werden. Vo-
über aber nicht gedeckt. Wir rügen daher, dass die raussetzung hierfür ist, dass sie eine
Festsetzung Nr. 1.3.2 des Bebauungsplanes unzu-
lässig wäre.

Länge von 9 m nicht überschreiten.

Des Weiteren spricht die Begründung des Bebau-
ungsplanes auf Seite 6 von einer allgemeinen Redu-
zierung der Abstandsfläche auf 0,4 H, wobei sicher-
zustellen sei, dass eine ausreichende Belichtung und
Belüftung stattfinden, sowie die Flächen für die not-
wendigen Nebenanlagen nicht eingeschränkt wer-

Gemäß Art. 6 Abs. 7 BayBO kann
die Gemeinde durch Satzung (auch
nach Art. 82 BayBO) für Teile des
Gemeindegebietes (Umgriff des
Bebauungsplans) vorsehen, dass

Eine Planänderung wird
nicht vorgenommen.
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den. Auch diese Festetzung halten wir für unzuläs-
sig, weil es dem System der Abstandsflächen imma-

die Tiefe der Abstandsfläche 0,4 I-1,
mindestens 3,0 m beträgt (Art. 6

nent ist, dass diese so zu bemessen sind, dass Be- Abs. 7 Nr. 2 BayB0). Die städtebau-
lichtung und Belüftung ausreichend sichergestellt lichen Gründe für die Abstandsflä-
sind. Die Reduzierung der Abstandsflächen auf 0,4 chenreduzierung wurden in der Be-
unter den Vorbehalten zu stellen, dass Belichtung gründung zum Bebauungsplan dar-
und Belüftung ausreichen, nimmt der Abstandsfläche
gerade die Rechtssicherheit, für die sie gedacht ist.

gelegt.

Im Streit zwischen zwei Nachbarn, bei denen die
Abstandsflächen problematisch ist, würde die Einhal-
tung von 0,4 H den Vorwurf, dass Belichtung und
Belüftung nicht ausreichen, mit dieser Planbegrün-
dung gerade nicht ausräumen. Auf diese Weise ver-
lagert der Plangeber eine wesentliche Abwägungs-
frage auf den Einzelfall und missachtet daher seine
Abwägungspflicht. Eine solche Festsetzung wäre
unzulässig. Gleiches gilt im Übrigen für die allgemei-
ne Regelung, dass notwendige Nebenanlagen nicht
eingeschränkt werden dürfen. Ab wann eine solche
Einschränkung stattfindet, ob Nebenanalgen somit
absoluten Schutz genießen, auf welche Nebenanla-
gen sich dies bezieht und für welche Fälle der Plan
insoweit eine Festsetzung enthalten soil, geht aus
dieser Regelung nicht hervor. Auch dies ist eine zum
einen unbestimmte, zum anderen nicht konfliktlö-
sungsorientierte Regelung, die dem Abwägungsge-
bot zuwiderläuft.

Wir halten dies für unzulässig und bei Planbeschluss Aufgrund der oben angeführten Be- E.ine Planänderung wird

für abwägungsfehlerhaft. gründung liegt kein Abwägungsdefi-
zit vor.

nicht vorgenommen.

Die Ausgestaltung der Baufenster begegnet erhebli- Bei dem Bebauungsplan handelt es Eine Planänderung wird
chen Bedenken. Baufeld 1 und der Bereich zwischen sich um einen Angebotsplan, wel- nicht vorgenommen.
Ringstraße und Hammerweg, mithin im mittleren chem ein städtebauliches Konzept
Baufenster, die Errichtung von Wohngebäude ent- zugrunde lag. Die Baufenster sind
lang der Ringstraße geplant ist, während der rück-
wärtige Bereich freigehalten werden soil. Entspre-

dementsprechend so ausgebildet,
sodass im Rahmen der konkretisie-
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chend ist auch auf Seite 3 der Begründung des Be- renden Gebäudeplanung ein Spiel-
bauungsplanes unter Nummer 4 formuliert. Da das raum gegeben ist.
Baufenster aber durchgängig ist, die geplante Stel-
lung der Gebäude darin aber keinen Festsetzungs-
charakter hat und weder eine Baulinienfestsetzung,
noch eine sonstige Regelung darüber existiert, wo
die Gebäude im Baufenster zu errichten sind, wäre
es nach den Planungen unproblematisch zulässig,
die geplanten Einfamilienhäuser auch in den rück-
wärtigen Bereich zu setzten und beispielsweise den
Garten zur Straße hin auszurichten.

Dies kann — abgesehen von der dadurch möglichen Das Gebiet wird insgesamt von ei-
ungeordneten Ste llung der Gebäude innerhalb des nem Vorhabenträger entwickelt und
Baugebietes — auch zu einer Ungleichbehandlung veräußert. Zudem besteht fülr das
der Grundstückseigentümer führen, da die Gestal- gesamte Gebiet Oberes Rothen-
tungsmöglichkeiten in der Mitte des Plangebietes in
Baufeld 2 weit weniger eingeschränkt sind als in den

moos ein städtebauliches Konzept,
welches die Grundlage für den vor-

angrenzenden Baufeldern. liegenden Bebauungsplan bildet.

Es ist aus unserer Sicht daher zwingend, die geplan- Es wird auf die vorlautenden Ausfüh- Eine Planänderung wird
te Ste !lung der Gebäude entlang der Stichstraßen
und der Ringstraße auch im zeichnerischen Teil zu
fixieren, indem beispielsweise der rückwärtige Be-
reich mit privaten Grünflächen überplant wird. Oder
aber die Baukörper sollten meets Baulinienfestset-
zung an der Straße orientiert werden.

rungen wird verwiesen. nicht vorgenommen.

In der bisherigen Form dürfte die Gestaltung der •Die Stellungnahme wird zur Kenntnts Eine Planänderung wird

Baufenster abwägungsfehlerhaft sein. genommen. nicht vorgenommen.

Die Erschließung des Plangebietes in der geplanten Mit den vorgelegten 4 Planungsvari- Eine Planänderung wird
Form ist nicht möglich. Alle 4 Erechließungevarian- anten werden alle Erschließungsva- nicht vorgenommen.
ten, wie sie auf Seite 6 — 11 der Begründung des rianten, die für das neu entstehende
Bebauungsplanes diskutiert werden, sehen einen
Verkehrsfluss nach Süden zum Motzacher Weg vor.

Quartier überhaupt möglich sind,
begutachtet, um das qualitativ beste

In der ursprünglichen Planung wurde deshalb auch Konzept in Bezug auf zukünftige
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das Flurstück 162/1 mit öffentlicher Verkehrsfläche Belange bei möglichst geringer In-
überplant, welches zwingend inmitten der Verbin- anspruchnahme privater Flächen zu
dung zum Motzacher Weg liegt. finden. Durch die Vorprüfungen wur-
In der jetzigen Planung wird das Plangebiet verklei- de im bestehenden Knotenanschluss
nert, so dass das Flurstück 162/1 nicht mehr beplant Hammerweg/Motzacher Weg einer-
wird. Die geplante Anbindung des Verkehrs laut seits eine für die zukünftige Ver-
Ziffer 4.1 des Verkehrsgutachtens vom 24.06.2019 kehrsführung beeinträchtigende
(dort Seite 17) geht offensichtlich davon aus, dass Engstelle im südlichen Hammerweg
der Kfz Verkehr über die Flurstücke 156/2, 156/1, erkannt und andererseits wurde der
158/2 und 166 zum Motzacher Weg geführt werden Knotenanschuss an den 5-armigen
kann. Eine derart zentrale Frage, wie die Verkehrs- Knoten Hammerweg/Motzacher Weg
anbindung des Plangebietes, wird aber dann gleich- süd/ Motzacher Weg
wohl nicht im vorliegenden Bebauungsplanverfahren
festgesetzt, sodass niemand weiß, ob diese Ver-
kehrsanbindung so auch möglich sein wird. Die not-

nord/Oberreutiner Weg/Bräuweg als
verkehrstechnisch in mehreren As-

wendigen Grundstücke befinden sich nicht im Eigen- nekten problematisch eingestuft. Es—
tum der Stadt und es ist nicht ersichtlich, wie sich die wurde empfohlen, diesen Knoten
in absehbarer Zeit ändern soli. zumindest auf 4 Arme zu reduzieren

und den Hammerweg als wichtige
Die Verkehrsführung zum Motzacher Weg wird ohne
Nutzung von Privatgrundstücken in dieser geplanten
Variante nicht möglich sein. Eine öffentliche Zweck-

Erschließungsstraße in Zukunft ge-
sondert zu führen und mit einer ei-

bindung über Privatgrundstücke kann nicht unter- genen T- Kreuzung an den Motza-

stellt werden und wäre als wesentlicher Bestandteil cher Weg anzuschließen. Der Ver-
der Abwägung über das Verkehrskonzept im Rah- kehrszu- und Abfluss zum Quartier
men dieses Bebauungsplanes zu regeln gewesen. kann auf diese Weise sicher, kon-
Mit der gewählten Planung kann es nämlich passie- fliktfrei und somit flüssig zu etwa
ren, dass vorliegend die Verkehrsführung entspre- gleichen Teilen nach Norden und
chend Seite 17 des Verkehrsgutachtens zugrunde Süden geführt werden. Das Konzept
gelegt wird, tatsächlich aber gar nicht realisiert wer- weist in dieser Form für zukünftige
den kann, weil es der Stadt nicht möglich ist, die Entwicklungen außerdem genug
notwendigen Flächen zu erwerben und so eine öf- Reserven auf. Die Beanspruchung
fentliche Zweckbindung aufzubringen. Das ganze privater Grundstücke im Bereich der
Konzept hängt so in der Luft, was einen offensichtli-
chen Abwägungsfehler bedingt. Korridorführung des südlichen

Hammerweges (gemäß Abb. 16,
s.17 Gutachten Besch und Partner)
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wurde mit den Eigentumern geklärt.

Die Pflanzgebote laut Bebauungsplan sind willkürlich Die im Bebauungsplan festgesetzten Eine Planänderun g wird
verteilt. Es ist nicht erkennbar, welcher Zweck mit Pflanzgebotsflächen dienen der nicht vorgenommen
den Pflanzgeboten verfolgt wird. Wegen der Durch- Durchgrünung des Gebietes und
setzbarkeit eines Pflanzgebotes ist bei der Abwä- schafft einen Obergang zur beste-
gung insoweit der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu henden angrenzenden Bebauung
beachten. Dies macht es zwingend, dass sowohl das und deren Privatgärten.
Setzen von Pflanzgeboten allgemein als auch die
konkrete Verortung durch einen legitimen Zweck und
einen Sachgrund gerechtfertigt sind. Solche sind
zumindest nicht dargelegt.

Erhebliche Bedenken haben wir darüber hinaus ge-
gen die Festsetzung nach Nr. 1.9.2, die je angefan-

sta ndortgebundene FestsetzungDie Einzelbäumen au
von f den privaten

Eine Planänderun g rwi d
nicht vorgenommen

gene 250 rre Grundstücksfläche ein Pflanzgebot Baugrundstücken ist nicht zielfüh-
enthält, das nicht konkret verortet ist. Zum einen rend da dadurch eine spätere Be-
widerspricht eine solche Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. bauung und die Situierung des

25 a BauGB, weil Pflanzgebote räumlich verortet Wohngebäudes erschwert wird. Da
werden müssen und die Festsetzung so zu unbe- das Gebiet aber dennoch ausrei-
stimmt bleibt. Zum anderen macht eine solche Fest- chend durchgrünt werden soil, wird

setzung den konkreten Gehalt des Bebauungspla- die Festsetzung getroffen, dass je
nes von den letztendlichen Grundstückszuschnitten angefangene 250 m2 Grundstücks-

abhängig. Dies wiederum bedeutet aber dann, dass fläche ein Baum anzupflanzen ist.

den Privateigentümern eine Möglichkeit gegeben Um ein privates Baugrundstück

wird, den Planinhalt zu jedem beliebigen Zeitpunkt sinnvoll zu bebauen, ist eine gewis-

zu verändern, indem sie die Grundstücke auf eine se Grundstücksgröße erforderlich.

bestimmte Art und Weise zuschneiden. Das es öf- Aufgrund der Tiefe der Baugrund-
fentlich-rechtlich nicht möglich ist, dass Ausparzellie- stücke können keine nennenswert
ren einzelner Grundstücke im Plangebiet zu verhin- kleineren Grundstücke entwickelt

dern, kann jeder Grundstückseigentümer zusätzliche werden. Zudem gibt es für das Plan-

Pflanzgebote generieren, indem er sein Grundstück
teilt. Dass dies nicht zulässig sein kann, zeigt das

gebiet ein städtebauliches Konzept,
welches im Gebiet umgesetzt wer-

nachfolgende überspitzte Beispiel: Der gesamte den soli. Dadurch dass sich die Flä-

Bebauungsplan Winne so nur noch aus Pflanzgebo- chen im Eigentum der Stadt befin-

ten bestehen, wenn die Grundstücke klein genug den und das Gebiet durch die GWG
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zugeschnitten werden. Selbstredend wäre dies für entwickelt werden soli, findet die
die Grundstückseigentümer wirtschaftlicher Unsinn,
eine entsprechende Einflussnahmemöglichkeit lässt
sich jedoch nicht leugnen. Dies ist von Vorneherein
ein Fehler im Abwägungsergebnis, weil die gemeind-
liche Planungshoheit derartige privatrechtliche Ein-
flüsse auf die planerischen Festsetzungen aus-
schließen muss.

geplante Bebauung entsprechend
dem städtebaulichen Konzept statt.

Ausweislich Seite 3 der Begründung des Bebau- Für das Plangebiet besteht bereits Eine Planänderung wird
ungsplanes soll die südliche Grünfuge durch Fuß- ein städtebauliches Konzept, wel- nicht vorgenommen.
wege in einzelne Platzsegmente gegliedert werden,
sodass eine Abfolge kleinerer Plätze entsteht, die

ches die Grundlage des Bebau-
ungsplanes darstellt. Ein konkreter

unterschiedlich genutzt werden können. Nichts da- Freiflächengestaltungsplan in wel-
von findet sich im zeichnerischen Teil wieder. lnsbe- chem in Detail dargestellt ist wie die
sondere eine Wegeplanung, die mit einer straßen- Grünflächen ausgestalten werden
rechtlichen Widmung einhergehen kann, müsste gibt es bislang nicht. Da es sich um
Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens sein und einen Angebotsplan handelt ergeben
ist nicht Gegenstand einer reinen Freiflächenpla- sich Gestaltungsspielräume, die in
nung.

lnsoweit würden wir einen Abwägungsfehler im Sin-
ne eines Abwägungsausfalls erkennen.

der weiterführenden Detailplanung
vorzulegen sind.

Wir sehen weiter einen Verstoß gegen das Gebot lm Juni 2019 wurde eine Vereinba- Eine Planänderung wird
der Konfliktbewältigung des § 15 BauNVO in Bezug rung über den Verzicht auf die ge- nicht vorgenommen.
auf die Regelungen des Bebauungsplanes hinsicht- werblichen Baugenehmigungen1
lich der gewerblichen Nutzung der lnselbrauerei zwischen der lnselbrauerei Lindau
Lindau AG. Ausweislich Seite 12 der Begründung AG, der GWG Lindauer Wohnungs-
zum Bebauungsplan liegt dem Plangebiet östlich gesellschaft mbH, der Rothenmoos
benachbart die lnselbrauerei auf den Flurstücken Projektentwicklungs GmbH, Lindau
140 — 141/1. Die dortige gewerbliche Baugenehmi- und der Großen Kreisstadt Lindau
gung soll durch Vereinbarung aufgehoben worden (B) getroffen. (1 insbes. Grundbau-
sein, wobei der lnhalt der Vereinbarung im Detail genehmigung aus dem Jahre 1959
nicht bekannt ist. Die Vereinbarung wird insbesonde-
re der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht und

und die Baugenehmigung BVZ Nr.
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es ist unklar, ob sie dem Stadtrat vorliegt. Insbeson- 191/93 vom 18.11.1993).
dere ist unklar, ob die behaupteten Rechtswirkun- Die Inselbrauerei verpflichtet sich
gen, nämlich der Verzicht auf die Genehmigung, in gegenüber der GWG und der Stadt
der Vereinbarung wirksam geregelt sind. Zweifel Lindau (B) als Vertreterin der Unte-
hieran sind alleine deshalb schon begründet, weil ein ren Bauaufsichtsbehörde im Fa Ile
Verzicht auf die gewerbliche Nutzung eine Verpflich- einer weiteren Nutzung auf den
tung zu Einhaltung bestimmter lmmissionsrichtwerte,
wie sie ebenfalls auf Seite 12 der Begründung des

Grundstücken FI.Nrn. 140, 140/1,
141 und 141/1 folgende Immissions-

Bebauungsplanes genannt wird, wohl entbehrlich richtwerte an der Geltungsbereichs-
gemacht hätte. grenze des Bebauungsplans Nr. 63a

,Oberes Rothenmoos nach TA Lärm
einzuhalten: 55 dB(A) tags und 40

Es scheint, als wäre die gewerbliche Nutzung wohl dB(A) nachts.
nicht so sicher aufgegeben, wie es die Begründung Der Bebauungsplan enthält eine
des Planes behauptet. Soweit sich der Plan auf einer entsprechende Festsetzung (1.11.3)
Vereinbarung zur Einhaltung bestimmter Grenzwerte die regelt, dass die Wohnnutzung
stützt, liegt darin ebenfalls ein planerischer Abwä- erst dann aufgenommen werden
gungsfehler, weil das Gebot der Konfliktbewältigung kann, wenn der angrenzende Ge-
auf planerische Mittel des Städtebaurechts zurück- werbebetrieb nicht mehr baurechtlich
greifen muss und sich nicht auf privatrechtliche Ver-
einbarungen zwischen der GWG, der unteren Bau-
rechtsbehörde und der Inselbrauerei Lindau AG
verlassen dad. Wir verweisen darauf, dass der Inhalt
dieser Vereinbarung von den Vertragsparteien kon-
trollied wird, die diese Vereinbarung zum Beispiel
auch jederzeit wieder aufheben können. Damit wäre
diesen die Möglichkeit eingeräumt, auf den lnhalt
des Planes oder zumindest auf die Konfliktsituation

vorhanden ist.

Einfluss zu nehmen, obwohl die Regelung zum Auf-
einandertreffen von gewerblicher Nutzung und
Wohnnutzung der Planungshoheit der Stadt — und
damit dem Stadtrat — unterfällt. Dies kann nicht zu-
lässig sein und ist abwägungsfehlerhaft. Es wäre im
Übrigen unproblematisch möglich, die Gebiete der
lnselbrauerei in das vorliegende Plangebiet zu integ-
rieren und entsprechende Lärmkontingentierungen
planerisch festzusetzen. Dass dies unterlassen wird,
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ist fehlerhaft.

Darüber hinaus kommt die Schallbegutachtung vom Auszug schalltechnische Beurteilung Eine Planänderung wird
27.06.2019 zu dem Ergebnis, dass die zumutbaren Verkehrslärm für maßgebliche lm- nicht vorgenommen.

missionsorte außerhalb des unter-Grenzwerte für Schallimmissionen an den lmmissi-
onsorten 9-11 überschritten werden. Diese Ober- suchten B-Plan Geltungsbereichs:
schreitung der Grenzwerte für Gebiete außerhalb
des Plangebietes soli kompensationslos und unge- Planfall l:
mindert zugemutet werden, wie sich aus der Be- (Planfall mit induziertem Verkehr aus Vorha-

gründung des Bebauungsplanes auf Seite 11 und 12 bmeenrwBe g- P Isaand NTrr.a s6s3i ear,u nRge cuhnednAa nnsba
intzd:unHgaman-ergibt. Der Hinweis auf die Unterschreitung der Molzacher Weg analog Bestandssituation.)

Schallwerte für Mischgebiete spielt offensichtlich lnfolge des zusätzlichen induzierten
keine Rolle, weil an den lmmissionsorten 9-11 zwei- Verkehrs werden für maßgebliche
fellos kein Mischgebiet, sondern ein allgemeines lmmissionsorte außerhalb des un-
oder reines Wohngebiet vorzufinden ist. Die Über- tersuchten B-Plan Geltungsbereichs
schreitung der Grenzwerte nach TA Lärm, die gut- z.T. Erhöhungen des Beurteilungs-
achterlich belegt ist, ist eine unzumutbare Schallbe- pegels um bis zu 1 dB(A) ermittelt.
lastung, die vom Vorhaben ausgeht und die dem ... Die „Grundrechtsschwellen"
Gebot der Konfliktbewältigung nach § 15 BauNVO (Schwellenwerte zur Gesundheitsge-
zuwiderläuft. Dies ist abwägungsfehlerhaft und nicht fährdung) werden an alien lmmissi-
haltbar. onsorten deutlich unterschritten.

Planfall I-111:
(Planfall Zusatzberechnung - vorab und in-
formativ (Planung noch nicht vorliegend):
Worst Case Ansatz --› Berücksichtigung der
Vorhaben nothenmoos I bis Ill; Rechenan-
satz: neue Trassierung Hammerweg Süd mit
Änderung Anbindung an Motzacher Weg.
(Hinweis: Genaue Lage einer ev. Änderung
Hammerweg Süd mit Änderung Anbindung an
Motzacher Weg noch nicht bekannt.)
Hinweis/Hintergrund: lrn Zusammenhang mit
dem ergänzenden Bauleitplanverfahren zum
Bebauungsplan Nr. 63a 'Oberes Rothenmoos'
Stadt Lindau (B) wurden von der Besch und
Partner KG verkehrstechnische Untersuchun-
gen zu den geplanten Wohngebieten Rot-
henmoos in Lindau durchgeführt CRothen-
moos I bis Ill').
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Infolge des zusätzlichen induzierten
Verkehrs werden z.T. Erhöhungen
des Beurteilungspegels um bis zu 4
dB(A) ermittelt.

Die entsprechend prognostizierten Eine Planänderung wird
Schall-lmmissionspegel liegen nörd-
lich des Plangebiets unterhalb der
lmmissionsgrenzwerte der 16. Blm-

nicht vorgenommen.

SchV (1GW) für Wohngebiete. Süd-
lich des Plangebiets werden die IGW
für Wohngebiete z.T. überschritten,
die prognostizierten Schell-
Immissionspegel liegen jedoch un-
terhalb der 1GW für Mischgebiete
und deutlich unterhalb der Auslöse-
werte der Lärmsanierung bei beste-
henden Bundesfernstraßen in der
Baulast des Bundes (tags 67 dB(A)
und nachts 57 dB(A)) sowie deutlich
unterhalb der „Grundrechtsschwel-
len" (Schwellenwerte zur Gesund-
heitsgefäh rdung).

Die im Gutachten Seite 17 genann- Eine Planänderung wird
ten z.T. rechnerischen Überschrei-
tungen beziehen sich auf den prog-
nostizierten Verkehrslärm an den

nicht vorgenommen.

lmmissionsorten 10-09 bis 10-11 in
Bezug auf die lmmissionsgrenzwerte
(1GW) gemäß 16. BlmSchV für all-
gemeine Wohngebiete.
Zitat Begründung zum B-Plan, Kap.
6.5 Immissionsschutz: „... Die Schaf-
fung von dringend benötigtem be-
zahlbarem Wohnraum wird in der
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städtebaulichen Abwägung als
Rechtfertigung angesehen, der Um-
gebungsbebauung eine planbeding-
te Erhöhung der Verkehrslärmim-
missionen zuzumuten...."
Der vom Einwender in diesem Zu-
sammenhang formulierte Bezug zu
Anlagenlärm / Beurteilung TA Lärm
ist nicht korrekt.

Die Festsetzung der geplanten Ausgleichsfläche lm näheren Umfeld des Vorhaben- Eine Planänderung wird
Flst. 857/0 der Gemarkung Oberreitnau verstößt standortes stehen keine Flächen zur nicht vorgenommen.
gegen § la Abs. 3 Satz 3 BauGB. Danach sind Aus- Verfügung, die als Ausgleichsfläche
gleichsflächen zwar an anderer Stelle, als am Ort für den Eingriff entwickelt werden
des Eingriffes, zulässig. Das räumliche Element des könnten. Der Kompensationsbedarf
Ausgleichsbestandes verlangt aber, dass der Aus- wird daher aus dem okokonto der
gleich sich dort, wo die mit dem Vorhaben verbun- Stadt Lindau entnommen, das genau
denen Beeinträchtigungen auftreten, zumindest noch für diesen Zweck besteht. Die Aus-
auswirkt. Der räumliche Bereich, in dem Ausgleichs- gleichsflächen und -maßnahmen
und Ersatzmaßnahmen in Betracht kommen, wird wurden mit der Unteren Natur-
durch den fachrechtlich gebilligten Standort des Vor- schutzbehörde des Landratsamtes
habens vorbestimmt. Ausgleichsmaßnahmen müs- abgestimmt und als geeignete Maß-
sen nicht notwendig am Ort des Eingriffs erfolgen,
sich aber dort, wo die Beeinträchtigungen auftreten,
noch auswirken. Zwischen Ausgleichs- und Ein-

nahme zum Ausgleich des Eingriffs
bewertet.
Damit kann der naturschutzfachliche

griffsort muss ein räumlich-funktionaler Zusammen- Ausgleich an anderer Stelle als am
hang bestehen (Urteil vom 27. Oktober 2000 — Ott des Eingriffes erfolgen.
BverwG 4 A 18.99 — BverwGE 112, 140 <163> =
Buchholz 406.400 § 61 BnatSchG 2002 Nr. 5 =
BverwGE 121, 72 ff.). Danach genügt es, dass über-
haupt eine räumliche Beziehung zwischen dem Ort
des Eingriffs und der Durchführung der Ersatzmaß-
nahmen besteht (Urteil vom 17. August 2004 —
BverwG 9 A 1.03 — juris Rn. 24 = NuR 2005, 177).
Bei der Beurteilung der Zulässigkeit räumlicher Ent-
fernung spielt die Größe des Plan_gebietes sowie die
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Bedeutung des Eingriffs eine wesentliche Rolle.

Die notwendige räumliche Beziehung ist vorliegend
nicht mehr gegeben, weil die Ausgleichsfläche über

Es wird auf die vorlautenden Ausfüh-
rungen verwiesen.

Eine Änderung
erforderlich.

ist nicht

4 km entfernt vom Plangebiet befindet, einen ande-
ren Ortsteil betrifft und eine räumliche Beziehung
zwischen Eingriffsort und Durchführung der Ersatz-
maßnahmen überhaupt nicht mehr erkennbar ist.

Wir rügen daher die Festsetzung der Ausgleichs- Es wird auf die vorlautenden Ausfüh- Eine Änderung ist nicht
maßnahmen als abwägungsfehlerhaft und rechts-
widrig.

rungen verwiesen. erforderlich.

Wir rügen weiter, dass die vorliegende Planung den Die Anzahl der auf den Privatgrund- Eine Änderung ist nicht
ruhenden Verkehr nicht ausreichend abbildet und
insbesondere nicht ausreichend Stellplätze vorgese-
hen hat, um den ruhenden Verkehr aufzufangen.

stücken zu erbringenden Stellplätze
ist entsprechend der Garagenstell-
platzverordnung nachzuweisen. lm

erforderlich.

Das Verkehrsgutachten betrachtet die Stellplatzprob-
lematik nicht und die bestehenden öffentlich-
rechtlichen Vorgaben mit 1,0 Stellplätze pro

Bereich des Kindergartens sind in
ausreichendem Maße Stellplätze für
das Bringen und die Abholung der

Wohneinheit genügen schon ausweislich der Rohda-
ten des Verkehrsgutachtens nicht. Bei einer durch-
schnittlichen Wohnungsbelegung von 2,28 Personen
(Seite 24 des Verkehrsgutachtens) werden regelmä-
ßig mehr als 1,0 Stellplätze benötigt werden. Dieser
ruhende Verkehr wird sich entlang der öffentlichen

Kindergartenkinder vorgesehen (12
Stellplätze). Die Stellplätze entlang
des Kindergartens werden zudem
nur zeitlich begrenzt, morgens und
abends genutzt. Damit werden aus-
reichend Stellplätze bereitgestellt.

Parkflächen des Plangebietes sammeln. Da diese
ebenfalls nicht ausreichen werden, um den gesam-
ten Verkehrsbestand des ruhenden Verkehrs zuzüg-
lich Besuch, Lieferverkehr und Gelegenheitsverkehr
abzubilden, wird sich der restliche Verkehr entlang
der Straße sammeln. Dies gilt insbesondere für den
Bereich der geplanten Kindertagesstätte, da der
Bring- und Holverkehr üblicherweise zu einer voll-
ständigen Verstopfung der Parkflächen, sowie der
angrenzenden Straßen führen. Die Zahl der öffentli-
chen Parkflächen vor der Kindertagesstätte ist daher
auf mindestens 25 zu erweitern und die Parkflächen

_
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für die Mitarbeiter der Kindertagesstätte sind auf
dem Baugrundstück selbst vorzuhalten. Darüber
hinaus sollte im Plangebiet die Quote der Stellplätze
pro Wohnnutzung von 1,0 auf 2,0 heraufgesetzt
werden.

Die Rodung der Gehölzreihe im Westen des Plan- Der Verlust der Gehölzstrukturen Eine Änderung ist nicht
gebietes ist für unsere Mandanten untragbar. Der
Verlust der Streuobstwiese ist ein erheblicher natur-
schutzrechtlicher Verlust, der den Vorgaben des
Flächennutzungsplanes nicht entspricht. Dieser sieht
eine Einrahmung der Wohnbaufläche durch Grün-
strukturen vor. Die Zerstörung der Streuobstwiese
und des Gehölzriegels widerspricht dem. Das Unter-
lassen der Rodung ist als Planungsalternative nicht
berücksichtigt oder beachtet worden. Dies ist abwä-
gungsfehlerhaft.

wurde in der Eingriffs- Ausgleichsbi-
lanzierung berücksichtigt, bewertet
und ein entsprechender Ausgleich
ermittelt. Der Ausgleich wird insge-
samt außerhalb des Geltungsberei-
ches in Form einer Streuobstwiese
erbracht und gleicht demnach den
Verlust der zu rodenden Bäume
innerhalb des Geltungsbereiches
aus. Die geplante Wohnbebauung
wird insgesamt eingegrünt und ent-
spricht somit den Vorgaben des

erforderlich.

Flächennutzungsplanes. Auf eine
straßenbegleitende Eingrünung ent-
lang des nördlich geplanten Ausbaus
des Hammerweges wird verzichtet.
Die vom Verkehrsgutachter entwi-
ckelte und in die Alternativenprüfung
eingestellte Erschließungsvariante
des Vollausbaus des Hammerweges
entspricht der verkehrstechnisch
einzig zweckmäßigen und sicheren
Lösung.

Die Planung erzeugt einen städtebaulichen Miss- Das städtebauliche Konzept sieht im Eine Änderung ist nicht
stand, weil die 4-geschossige Bebauung entlang des
Hammerweges im Konflikt zur maximal 3-
geschossigen oder 2-geschossigen Bebauung in
Motzacher Weg und entlang des Hammerweges

zentralen Bereich des Hammerwe-
ges eine verdichtete Bauweise mit
vier Geschossen vor. Die bestehen-
de Wohnbebauung im Umfeld ist

erforderlich.
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steht. überwiegend dreigeschossig. Auf
dem östlichen angrenzenden Gebiet
des ehemaligen Coca-Cola-Areal ist
ebenfalls eine verdichtete Bebauung
in Form von Mehrfamilienhäusern
vorgesehen, so dass durch die ge-
plante Wohnbebauung entlang des

_

Motzacher Weges ein Übergang
zwischen der Bestandsbebauung
und der zukünftigen Bebauung her-
gestellt werden kann. Primär wird mit
der Planung dem Leitgedanken zu
einem sparsamen Umgang mit
Grund und Boden Rechnung getra-
gen.

Des Weiteren wird mit der Entwick-
lung des Plangebietes dem Leitge-
danken der Innenentwicklung vor
einer Außenentwicklung Rechnung
getragen und der Initiative des Stadt-
rates „Innen statt außen" gefolgt. Mit
der lnanspruchnahme dieser Innen-
bereichsflächen kann verhindert
werden, dass hochwertigere, auf-
grund der Größe und Lage besser
geeignete landwirtschaftlichen Flä-
chen im Außenbereich nicht einer
Wohnbebauung zugeführt werden
müssen.

Ergänzend teilen wir Folgendes mit:

Zu dem Status der Obstanlage haben wir bereits
Ausführungen gemacht.
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Soweit der Bebauungsplan in seiner Begründung Die Arbeitsvorgänge der landwirt- Eine Änderung ist nicht
unter Ziffer 3.10 ausführt, dass das Plangebiet sich
im Umfeld landwirtschaftlich genutzter Flächen findet
und das zulässige Maß an Lärm-, Staub- und Ge-
ruchsemissionen die von der landwirtschaftlichen
Nutzung ausgehen, im Plangebiet zu dulden ist, ist
völlig unklar, wie diese Regelung in der Praxis um-
setzbar sein soll.

schaftlichen Bewirtschaftung (z.B.
Ernte, Einsaat, etc.) sind zeitlichen
begrenzt und deshalb temporärer Art
lm Bebauungsplan wird auf die
landwirtschaftliche Bewirtschaftung
der umliegenden Flächen hingewie-
sen.

erforderlich.

Soweit in der Begründung zum Bebauungsplan aus- Die Anmerkung wird zur Kenntnis Eine Änderung ist nicht
geführt wird, dass auf Seite 4 ausgeführt wird, dass
ein belebtes Stadtquartier entlang des Hammerwe-
ges entstehen soil, steht dies im Widerspruch zu
dem verniedlichenden Verkehrsgutachten.

genommen. erforderlich.

Soweit auf Seite 7 ausgeführt wird, dass das Grund-
stück 508/1 sich derzeit nicht im Eigentum der Stadt
Lindau befindet, sondern im Privateigentum des
Obstanlagenbetreibers, fehlt in der Begründung der
Hinweis, dass der Grundstückseigentümer einen

lm Bebauungsplan wird aufgeführt,
dass ein Großteil der Grundstücke
sich im Eigentum der Stadt, sowie
dass sich Teilgrundstücke derzeit
noch in Privateigentum befinden.

Eine Änderung
erforderlich.

ist nicht

Verkauf des Grundstücks ablehnt, sodass die jetzige
Planung nicht umsetzbar ist.

Detaillierte Aussagen zum Verhand-
lungsstand sind in der Begründung
nicht auszuführen.

Soweit auf Seite 15 ausgeführt wird, dass im Okto- Es handelte sich um eine erqänzen- Eine Änderung ist nicht
ber 2019 eine weitere artenschutzrechtliche Bege-
hung stattgefunden hat, erfüllt diese nicht die not-
wendigen Anforderungen.

Ein Habitatpotential kann nicht mit einer einmaligen
Begehung überprüft werden.

de artenschutzrechtliche Begehung,
um etwaige Änderungen des Habi-
tatpotentials für die planungsrelevan-
ten Artengruppen zu überprüfen.
lnsbesondere lag hier die aufgege-
bene Nutzung der Ackerfläche und
die Extensivierung der lntensivobst-
anlage im Fokus. Auf Grund der

erforderlich.

Jahreszeit erfolgt für die faunistische
Bewertung des Plangebiets eine
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Habitatpotentialanalyse für die nach
Anhang IV der FFH-Richtlinie ge-
schützten Arten und die einheimi-
schen Brutvögel.

Soweit auf Seite 19 ausgeführt wird, dass die vor-
handenen Bäume und Sträucher zu roden wären,
bleiben die Eigentumsverhältnisse unberücksichtigt.

Soweit das Verkehrsgutachten Zahlen zugrunde legt Es wird auf die vorlautenden Ausfüh- Eine Änderung ist nicht
aufgrund eigener Erhebungen oder eigener Erfah-
rungswerte, ist nicht erkennbar, auf welchen wissen-
schaftlichen Grundlagen das Verkehrsgutachten
gestützt wird. Die Zahlen sind insoweit willkürlich. Es
fehlt weiterhin ein einheitliches Verkehrskonzept.

rungen verwiesen. Die Grundlagen
sowie die wissenschaftliche Heran-
gehensweise sind dem Verkehrsgut-
achten zu entnehmen.

erforderlich.

Die zu erwartende Verkehrsmenge wurde nicht kor- Es wird auf die vorlautenden Ausfüh- Eine Änderung ist nicht
rekt ermittelt. rungen verwiesen. erforderlich.

Soweit in der artenschutzrechtlichen Einschätzung Es handelte sich um eine erenzen- Eine Änderung ist nicht
ausgeführt wird, dass eine Begehung am 01.10.2019
zwischen 15.15 Uhr und 16.30 Uhr erfolgt ist, so ist
diese Begehung nicht geeignet das Habitatpotential
ordnungsgemäß zu ermitteln.

de artenschutzrechtliche Begehung,
um etwaige Änderungen des Habi-
tatpotentials für die planungsrelevan-
ten Artengruppen zu überprüfen.

erforderlich.

Dass der Gutachter am 01.10. bei Windstärke 5 in
Aufgrund der Jahreszeit erfolgte für
die faunistische Bewertung des

Lindau Brutvögel gesucht hat ist beeindruckend und
zeigt, mit welchem Ziel hier die Planung vorangetrie-
ben wird.

Plangebiets eine Habitatpotential-
analyse für die nach Anhang IV der
FFH-Richtlinie geschützten Aden
und die einheimischen Brutvögel.

Das Schallgutachten krankt an den falschen Ver- Es wird auf die vorlautenden Ausfüh- Eine Änderung ist nicht
kehrszahlen. rungen verwiesen. erforderlich.

Weder in der Verkehrsplanung noch in der Lärm- lm Rahmen der Verkehrsuntersu- Eine Änderung ist nicht
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schutzplanung wird das Gebot der planerischen
Konfliktbewältigung eingehalten.

chung wurden entsprechende Er-
schließungsvarianten untersucht.

erforderlich.
_

Der Vollausbau stellt die verkehrlich
sicherste Erschließung dar. lm Zuge
der schalltechnischen Untersuchun-
gen wurden alle vom Gebiet sowie
auf das Gebiet einwirkende Schall-
quellen untersucht und entspre-
chende Schallschutzmaßnahmen
formuliert.

Auch gegen das Trennungsgebot wird verstoßen. Der Anmerkung kann nicht gefolgt
werden. Das Plangebiet befindet
sich in ausreichendem Abstand zur

Eine Änderung
erforderlich.

ist nicht

Soweit sich in dem Bebauungsplan 63 a auch Unter-
lagen zum Maria-Stift befinden, ist völlig unklar, was
diese Unterlagen mit dem ausgelegten Baugebiet zu
tun haben.

Obstplantage. Es befinden sich
durch die Bestandsbebauung west-
lich der Obstplantage bereits eine
schutzwürdige Nutzung, die deutlich
näher an der Obstanlage liegt.

Es ist offensichtlich, dass weder bei der naturschutz- Die Auslegungsunterlagen aus dem Eine Änderung ist nicht
rechtlichen Untersuchung noch bei der schallschutz-
technischen Untersuchung noch in dem Verkehrs-
gutachten die Erweiterung des Maria-Martha-Stifts
berücksichtigt worden ist.

Verfahren „Erweiterung Maria-
Martha-Stiff wurden versehentlich
auf der Homepage der Stadt Lindau
zum BPlan-Verfahren Oberes Rot-
henmoos aufgeführt Dies wurde
später korrigiert.

erforderlich.

Auch dies ist ermessensfehlerhaft. Es wird auf die vorlautende Ausfüh-
rung verwiesen.

Der beabsichtigte Bebauungsplan ist weiterhin
rechtswidrig.
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4. Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen zur erneuten Behörden- und
Trägerbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB

Die Unterlagen zur erneuten Trägerbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wurden am 13.03.2020 an insgesamt 32 Behörden und sonstige Träger
öffentlicher Belange verschickt. Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahmen bzw. Stellungnahmen ohne
Einwendungen vorgebracht:

- Regionaler Planungsverband Allgäu, Schreiben vom 08.04.2020
- TransnetBW GmbH, Schreiben vom 02.04.2020
- Gemeinde Achberg, Schreiben vom 27.03.2020
- Stadtwerke Lindau GmbH und Co. KG, Schreiben vom 20.03.2020
- Terranets bw GmbH, Schreiben vom 12.03.2020
- Staatliche Bauamt Kempten, Schreiben vom 14.04.2020
- IHK Schwaben, Schreiben vom 09.04.2020

- Abwasserverband Bayerischer Bodenseegemeinden (keine Stellungnahme)
- Amt für ländliche Entwicklung (keine Stellungnahme)
- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (keine Stellungnahme)
- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (keine Stellungnahme)
- Bund Naturschutz in Bayern e.V. (keine Stellungnahme)
- Feuerwehr Lindau (keine Stellungnahme)
- Landespolizeiinspektion (keine Stellungnahme)

Regierung von Schwaben (keine Stellungnahme)
- Stadtheimatpflegerin (keine Stellungnahme)
- Zweckverband für Abfallwirtschaft (keine Stellungnahme)
- Technisches Hilfwerk (keine Stellungnahme)
- Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (keine Stellungnahme)
- Gemeinde Wasserburg (keine Stellungnahme)
- Gemeinde Bodo lz (keine Stellungnahme)
- Gemeinde Kressbronn (keine Stellungnahme)
- Stadt Tettnang (keine Stellungnahme)
- Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell (keine Stellungnahme)
- IVIarktgemeinde Hörbranz (keine Stellungnahme)
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Die vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden von der Stadt Lindau wie folgt geprüft und

abgewogen:

Nr. Name / Datum Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag

1.0 Landratsamt Lindau (B),
Bodenschutz, Schreiben
vom 08.04.2020

Wir schließen uns der Stellungnahme des Was-
serwirtschaftsamtes Kempten inhaltlich an.

Es wird auf die nachfolgende Abwä-
gung zur Stellungnahme des Was-
serwirtschaftsamtes Kempten verwie-
sen.

2.0 Wasserwirtschaftsamt
Kempten, Schreiben vom
07.04.2020

zum o.g. Vorhaben (Fassuno vom 27.02.2020)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen. Der Hinweis zum Boden-
schutz wird übernommen (Ziffer 3.5)

Der Umweltbericht wird entsprechend
angepasst, so dass als Vermei-
dungsmaßnahme V2 formuliert wird,
dass auf entsiegelte Flächen sowohl
der anderweitig nicht mehr benötigte

Eine Planänderung wird
nicht vorgenommen.

Der Bodenschutzhinweis
Ziffer 3.5 wird ergänzt.

Die Vermeidungsmaßnah-
me V2 Entsiegelung wird
ergänzt.

bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine
orundsätzlichen Einwände.
Bezüglich der Punkte „1. Altlasten und Boden-
schute, „3. Wasserversorgung und Grundwas-
serschutf, „4. Gewässerschutz und Abwasser-
beseitigung" und „5. Oberflächengewässer" gilt
unsere bisherige Stellungnahme vom
17.11.2016 unverändert.

Bezüglich Punkt „2. Vorsoroender Bodenschutz"
aktualisieren wir unsere Stellungnahme wie
folgt:

Die Beschlussvorlage für die Öffentliche Stadt-
ratssitzung sieht vor, die Belange des Vorsor-
genden Bodenschutzes gemäß unserer Stel-
lungnahme vom 23.08.2019 zu berücksichtigen.
Dies ist jedoch in der aktuellen Fassung von
Bebauungsplan und Begründung vom
27.02.2020 nicht der Fall. Pkt. 3.5 zum Boden-
schutz im Bebauungsplan wurde nicht in ausrei-
chenclern Umfang ergänzt, wie in der Be-
schlussvorlage auf S. 91 behauptet. Die im
Umweltbericht beschriebenen Maßnahmen zur
Vermeidung und Minimierung der Einwirkungen
auf das Schutzgut Boden beschränken sich in
der vorliegenden Fassung allein auf Maßnah-
men zum Schutz des humosen Oberbodens
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(d.h. der ebenso wichtiqe Unterboden wird Ober- und Unterboden aufgetragen
wird.

Das Schutzgutboden wurde im Um-
weltbericht bereits mit einer hohen
Wertigkeit eingestuft. Es lagen bislang
lediglich die Boden- und Grünlandzah-
len nicht vor. Diese werden entspre-
chend der Anmerkung im Umweltbe-
richt ergänzt. Der Eingriff in das
Schutzgut Boden wird im Umweltbe-
richt ebenfalls bereits als hoch bzw.
als hohe Beeinträchtigungsintensität
bewertet. lnsofern wurde das Schutz-
gut Boden bzgl. der vorkommenden
Bodenwertigkeit richtig eingestuft.
Anhand des Leitfadens Bauen im
Einklang mit Natur und Landschaft
findet wird keine Bodenbewertung
vorgenommen, es wird der Eingriff in
alle Schutzgüter ermittelt sowie die im
Plangebiet vorgenommenen Maß-
nahmen zur Minderung des Eingriffes
berücksichtigt.

Das Schutzgut Boden wurde im Um-
weltbericht bereits mit einer hohen
Wertigkeit bewertet. Ebenfalls werden
im Umweltbericht Vermeidungsmaß-
nahmen zur Minderung des Eingriffs
in den Boden formuliert. Durch eine
verdichtete Bauweise in Form von
Kettenhäusern und Geschosswoh-

Der Umweltbericht wird um
die Angaben der Boden-
bzw. Grünlandzahlen er-
gänzt.

Eine Planänderung ist nicht
erforderlich.

komplett „vergessen"). Beispielsweise soil auf
entsiegelte Flächen lediglich Oberbodenmaterial
aufgebracht werden (vgl. Vermeidungsmaß-
nahmen V2 im Umweltbericht).

- Grundsätzliches:
o Die Bewertung des Schutzgutes Boden nach

Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und
Landschaft entspricht nicht dem aktuellen
Stand der Technik. Die aktuell zur Verfü-
gung stehenden Datengrundlagen wurden
nicht verwendet, daher wird die getroffene
Bewertung dem Schutzgut Boden nur be-
schränkt gerecht. In der Begründung Ziffer
2.1.4 wird beispielsweise behauptet, es lä-
gen keine Bodenschätzungsdaten vor. Der
uns vorliegende GIS-Datenbestand der Bo-
denschätzung zeigt für die sehr hochwerti-
gen Böden im Planungsgebiet überwiegend
Boden- bzw. Grünlandzahlen von 72 bis 78,
untergeordnet im Süden auch 69. Die Daten
der Bodenschätzung stehen im Umweltatlas
überblicksweise als „Bodenschätzungsüber-
sichtskarte" zur Verfügung, und / oder kön-
nen bei der Finanzverwaltung detailliert an-
gefragt werden.

o Zur Bestandsaufnahme und Bodenfunkti-
onsbewertung sollte der Leitfaden des Bave-
rischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
„Schutzqut Boden in der Planung" ange-
wendet werden. Mit den darin zur Verfügung
gestellten Methoden kann für den Boden
und die relevanten Bodenfunktionen eine
fachlich begründete Wertaussage getroffen
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werden. Der Leitfaden wird sowohl vom
Bayerischen Staatsministerium für Umwelt
und Verbraucherschutz (StMUV) ausdrück-
lich empfohlen, als auch in der „Planungshil-
fe für die Bauleitplanung" vom Bayerischen
Staatsministerium für Wohnen, Bau und
Verkehr (StMB) — d.h. der ehemaligen
Obersten Baubehörde (OBB) im Bayeri-
schen Staatsministerium des lnneren — aus-
drücklich genannt und für diesen Zweck
empfohlen.

- Zum Schutzqut Boden am Standort der

nungsbau findet ein weitestgehender,
flächensparender Umgang mit Grund
und Boden statt. Die im Rahmen des
Umweltberichtes abzuhandelnde Ein-
griffs- Ausgleichsbilanzierung wird
entsprechend dem Leitfaden Bauen in
Einklang mit Natur und Landschaft
statt.

Es wird auf die vorlautenden Ausfüh-
rungen verwiesen.

Die Hinweise zum Schutzgut Boden
werden ergänzt um die aufgeführten
DIN Normen.

Im Rahmen der Ausführungsplanung

Eine Planänderung ist nicht
erforderlich.

Der Hinweis zum Boden-
schutz Ziffer 3.5 wird ent-
sprechend ergänzt.

Eine Planänderung ist nicht

Planunq:
o Die vorherrschenden Bodentypen sind

Braunerden und Parabraunerden, die Bo-
denzahl nach Bodenschätzung ist mindes-
tens 69 bei Zustandsstufe 1, das beweist die
sehr hohe natürliche Ertragsfähigkeit dieser
Böden. Die Ober- und Unterböden dieser
Bodentypen eignen sich (in der Regel) gut
für die (Wieder-) Herstellung der durchwur-
zelbaren Bodenschicht (belebte Bodenzo-
ne).

o Die einschlägigen Regelwerke und Normen
zum Umgang und zum Schutz des Bodens
beim Bauen DIN 19731 und DIN 18915
(Ausgabe Juni 2018) beschreiben eindeutig
die „durchwurzelbare Bodenschichr, d.h.
Ober- und Unterboden. Diese Boden-
schichten sind von zentraler Bedeutung für
die im § 2 Bundesbodenschutzgesetz ge-
schützten Bodenfunktionen.

- Vorschlaq für das weitere Vorqehen:
o Für die weitere Ausführungsplanung verwei-
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sen wir nochmals auf unsere Stellungnahme
vom 23.08.2019. Wir empfehlen dringend,
ein Verwertungskonzept für Ober- und

wird bzgl. der Gründung der Unter-
grund erkundet und im Weiteren ent-
sprechende Maßnahmen zur Wieder-
verwertung des Ober- und Unterbo-
dens ergriffen.

Die Empfehlung wird in die Hinweise
zum Bebauungsplan aufgenommen.

Der Bebauungsplan enthält bereits
Hinweise zur Wiederverwendung des
Bodenaushubs. Der Bodenschutzhin-
weis wurde wie vorlautend ausgeführt
entsprechend den Empfehlungen des
Wasserwirtschaftsamtes ergänzt.

erforderlich.

Der Hinweis zum Boden-
schutz Ziffer 3.5 wird er-
gänzt.

Eine Planänderung ist nicht
erforderlich.

Unterböden erstellen zu lessen, mit dem
Ziel die durchwurzelbare Bodenschicht, bzw.
wo immer im Planungsgebiet möglich, die
Böden bestmöglich wiederherzustellen.

o Zudem empfehlen wir aufgrund der großen
Eingriffsfläche von > 2,6 ha im Vorfeld der
Baumaßnahmen eine bodenkundliche Bau-
beoleitund einschließlich Bodenschutzkon-
zebt, gemäß DIN 19639 „Bodenschutz bei
Planung und Durchführung von Bauvor-
haben", vorzusehen.

Beispiel für Wiederherstellung Bodenfunktionen:
lm Zuge von Pflanzarbeiten und Wiederanpflan-
zung von Bäumen soli die Verwertung des na-
türlich anstehenden Bodenmaterials bevorzugt
werden. Dies kann den Bauwilligen ermöglicht
werden, indem Ober- und Unterböden getrennt
vor Ort ordnungsgemäß zwischengelagert und
zur Verfügung gestellt werden. Eine frühzeitige
Einplanung notwendiger Bereitstellungsflächen
ist dabei unverzichtbar.

3.0 Landratsamt Lindau, Na-
turschutzbehörde, Schrei-
ben vom 26.03.2020

Hinweis:
Um das Ziel der Schaffung einer großzügigen
Ein- und Durchgrünung zu erreichen, sollten für
die vorgesehenen Baumpflanzungen der Arten-
liste 1 jeder Großbaum (Stiel-Eiche (Quercus
robur), Winter-Linde (Tilia cordata) und Som-
mer-Linde (Tilia platyphyllos) jeweils eine Grün-
fläche von der Größe eines Stellplatzes vorge-
sehen werden.

Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen und im Rahmen der detail-
lierten Straßenplanung bzw. der Aus-
führungsplanung soweit möglich be-
rücksichtigt.

Eine Planänderung wird
nicht vorgenommen.
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- 4.0 Handwerkskammer
Schwaben,
Schreiben vom 23.03.2020

Nach Durchsicht und Überprüfung der einge-
gangenen Unterlagen sind wir in Zusammenar-
beit mit der Kreishandwerkerschaft Lindau zu
folgendem Ergebnis gekommen:

Mit der Planung von Wohnungen im Planumgriff
besteht grundsätzlich Einverständnis. Es wird
davon ausgegangen, dass eine Nutzung des
benachbarten Inselbrauereigeländes in einer Art
und Weise beabsichtigt ist, dass keine Nut-
zungskonflikte zur geplanten Wohnbebauung
entstehen. Dies muss im Rahmen einer städte-
baulich geordneten Planung sichergestellt wer-
den.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen. Der gewerbliche Betrieb
auf dem Inselbrauereigelände besteht
nicht mehr. Diesbezüglich wurde zu-
dem zwischen dem Vorhabenträger
des Plangebietes Oberes Rothen-
moos und dem Eigentümer des Insel-
brauereigeländes eine vertragliche
Vereinbarung bzgl. der Aufgabe der
gewerblichen Nutzung getroffen.
Ebenfalls wurde hierzu im Bebau-
ungsplan eine bedingende Festset-
zung getroffen.

_

Eine Planänderung ist nicht
erforderlich.

5.0 Landratsamt Lindau, Im-
missionsschutzbehörde,
Schreiben vom 17.03.2020

Sachverhalt
Die Aussagen zum Sachverhalt wer-
den zur Kenntnis genommen.

Unter wohnähnlichen Nutzungen ver-
steht man freiberufliche und freiberuf-
sähnliche gewerbliche sowie sonstige
Nutzungen, die üblicherweise in Woh-
nungen stattfinden können. Die Fest-
setzung wird entsprechend ergänzt.
Eine schallgedämmte Lüftungseinrich-
tung ist dann erforderlich, wenn eine
Grundrissorientierung aufgrund von
Wohnungszuschnitten nicht möglich

Die Definition für Anlagen
für wohnähnliche Nutzun-
gen wird unter Ziffer 1.11.2
ergänzt. Weitere Änderun-
gen werden nicht vorge-
nommen.

Zu dem o.g. Bebauungsplan wurde zuletzt mit
Schreiben vom 19.08.2019 aus immissions-
schutztechnischer Sicht Stellung genommen.
Die darin vorgeschlagenen Änderungen in den
Festsetzungen, Hinweisen und der Begründung
wurden nur zum Teil berücksichtigt. Die folgen-
den Ziffern beziehen sich auf die immissions-
schutztechnische Stellungnahme vom
19.08.2019:

Zu 3.1 und 3.2
Das Wohngebiet WA 3 (Baufeld 3) wurde in die
Festsetzungen des passiven Schallschutzes
aufgenommen. Allerdings sind die Festsetzun-
gen des passiven Schallschutzes weiterhin un-
bestimmt formuliert, da nicht definiert wird, was
unter „Anlagen für wohnähnliche Nutzungen" zu
verstehen ist. Darüber hinaus ist weiter nicht
geregelt unter welchen Voraussetzungen auf
eine Orientierung der zum Lüften erforderlichen
Fenster auf die straßenabgewandten Gebäu-
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deseite zugunsten einer Lüftungsanlage ver- ist (z.B. bei kleineren Wohnungen, die
zichtet werden kann. zum Hammerweg orientiert)

Zu 3.3.
Die Festsetzung wurde vorsorglich beibehalten. Wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht

erforderlich.
Zu 3.4.
In Nr. 1.12.1 wurde die DIN Norm, in der Qua li- Die planungsrechtliche Festsetzung Die Festsetzung wird re-
tät der zugelassenen Holzpellets geregelt ist,
nicht aktualisiert.

wird redaktionell entsprechend der
aktuellen DIN Norm angepasst.

daktionell angepasst (Ziffer
1.12.1)

Zu 3.5 und 3.6
Durch die unveränderte Beibehaltung des Hin- Eine Erklärung nach § 58 Abs. 2 Nr. 5 Eine Planänderung wird
weises Nr. 3.8 des Textteils zum Bebauungs-
plan mit der Möglichkeit, im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes ein Genehmigungsfrei-
stellungsverfahren durchzuführen, wird die Um-
setzung der passiven Schallschutzmaßnahmen
in den Verantwortungsbereich des Bauwerbers
verschoben. Die LÖsung eines möglichen Lärm-
konfliktes zwischen gewerblicher Nutzung (z.B.

BayBO wird ggf. angewendet. nicht vorgenommen.

Gaststätten) und Wohnnutzung ist im Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren nicht zu erwarten,
da keine immissionsschutztechnischen Aufla-
gen (z.B. Betriebszeitbeschränkungen, Be-
schränkung des Anlieferverkehrs) erteilt werden
können und der Immissionsschutz in der Regel
nicht geprüft wird.
Entgegen den Ausführungen im Abwägungsbe-
schluss zielt die geforderte Änderung des Hin-
weises Nr. 3.8 nicht darauf ab, die Anwendung
der DIN 4109:2016 festzuschreiben, sondern
die Durchführung eines Genehmigungsfreistel-
lungsverfahrens zu verhindern, in dem die Ein-
haltung der lmmissionsschutzfestsetzungen
nicht sichergestellt werden kann.
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Zu 3.7
In Nr. 6.4 und 6.5 der Begründung wurde das Es wird eine redaktionelle Änderung Das Datum der Gutachten
Datum des Verkehrsgutachtens und der schall- der Begründung vorgenommen. wird in der Begründung in
technischen Untersuchung nicht korrigiert. Ziffer 6.4 und Ziffer 6.5

korrigiert.

Beurteiluno
Aus immissionsschutztechnischer Sicht besteht
aus den o.g. Gründen weiterhin Bedenken. Die
Bedenken können ausgeräumt werden, wenn
nachstehende Maßgaben bei der weiteren Pla-
nung berücksichtigt werden:

3.1 Die immissionsschutztechnischen Festset- Die Definition der Anlagen für wohn- Die Festsetzung Ziffer
zungen in Nr. 1.11.2 sind wie folgt neu zu fas- ähnliche Nutzungen wird ergänzt. Die 1.11.2 wird entsprechend
sen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB): Bestimmung wann eine schallge- der Stellungnahme der
Die Außenbauteile der schutzwürdigen Räume dämmte Lüftungseinrichtung einzu- Verwaltung ergänzt.
nach DIN 4109 (z.B. Wohnräume, Schlafräume,
Büroräume, Praxisräume) im WA 2.1, WA 2.2

bauen ist wird ebenfalls ergänzt.
Schlaf- und Kinderzimmer sind mit

und WA 3 sind gemäß den Anforderungen der einer schallgedämmten Lüftungsein-
bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 - Schall- richtung auszustatten, wenn eine
schutz im Hochbau — auszuführen. Dabei ist an funktional befriedigender Raumzu-
der straßenzugewandten Ostseite der Gebäude
von einem maßgeblichen Außenlärmpegel nach

schnitt planerisch nicht möglich ist.

DIN 4109 von 61 dB(A) auszugehen.

Die zum Lüften erforderlichen Fensteröffnungen
von Ruheräumen (z.B, Schlafzimmer, Kinder-
zimmer) sind im Wohngebiet WA 2,1, WA 2.2
und WA 3 ausschließlich auf die Süd-, West-
und Nordseite der Gebäude zu orientieren.

Ausnahmen von der Orientierungspflicht für die
Fensteröffnungen einzelner Ruheräume können
zugelassen werden, wenn eine Unterbringung
von Fensteröffnungen von weiteren schutzbe-
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dürftigen Räumen an alien hierfür zugelassenen
Gebäudeseiten unter der Voraussetzung von
funktional befriedigenden Raumzuschnitten
unmöglich ist. In diesem Fall sind die betreffen-
den Räume ersatzweise mit einer ausreichend
dimensionierten, schallgedämpften Lüftungsan-
lage (z.B. Fensterrahmen mit Walzlüfter, Ein-
zellüfter, zentrale Lüftungsanlage) auszustatten.

3.2 In Nr. 1.12.1 der planungsrechtlichen Fest-
setzungen ist die „DIN 51731" redaktionell durch
die aktuelle „DIN EN ISO 17225-2 vom Sep-
tember 2014" zu ersetzen.

3.3 In Nr. 6.4 „Verkehrliche Erschließung" der
Begründung zum Bebauungsplan ist das Datum
der zugrunde liegenden Verkehrsgutachten der
Ingenieure Besch & Partner auf den 29.07.2019
und unter Nr. 6.5 „Immissionsschutz" das Da-
tum des schalltechnischen Gutachtens der
pm_akustik auf den 29.07.2019 redaktionell zu
korrigieren.

Die planungsrechtliche Festsetzung
wird redaktionell entsprechend den
Vorgaben der Immissionsschutzbe-
hörde angepasst.

Die Begründung wird entsprechend
redaktionell angepasst.

Die Festsetzung wird re-
daktionell angepasst (Ziffer
1.12.1).

Das Datum der Gutachten
wird in der Begründung in
Ziffer 6.4 und Ziffer 6.5
korrigiert.

6.0 Deutsche Telekom Technik
GmbH,
Schreiben vom 01.04.2020

Zur Planung haben wir bereits mit Schreiben
PTI Aktenzeichen 2016797 vom 26.10.2016,
sowie zuletzt am 20.08.2019 mit Zeichen
2019610 Stellung genommen. Diese Stellung-
nahme gilt unverändert weiter.

Stellungnahme vom 26.10.2016

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen. Die Deutsche Telekom
wird frühzeitig vor Beginn der Bau-
maßnahmen informiert und in die Pla-
nung eingebunden.

Eine Planänderung ist nicht
erforderlich.

Im Planungsbereich befinden sich Telekommu-
nikationsanlagen der Deutschen Telekom. De-
ren Bestand und Betrieb müssen weiterhin ge-
währleistet bleiben. Sollten diese Anlagen von
den Baumaßnahmen berührt werden, müssen
diese gesichert, verändert oder verlegt werden,
wobei die Aufwenclungen der Telekom hierbei
so gering wie möglich zu halten sind.
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Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien
zur Versorgung des Planbereichs mit Telekom-
munikationsinfrastruktur im und außerhalb des
Plangebietes bleibt einer Prüfung vorbehalten.
Damit eine koordinierte Erschließung des Ge-
bietes erfolgen kann, sind wir auf informationen
über den Ablauf aller Maßnahmen angewiesen.
Bitte setzen Sie sich deshalb so früh wie mög-
lich, jedoch mindestens 4 Monate vor Baube-
ginn in Verbindung.

Aufgrund der vorgebrachten Stellungnahmen zur erneuten öffentlichen Auslegung und zur erneuten Trägerbeteiligung müssen Planergänzungen
gegenüber dem Entwurf zum Bebauungsplan mit Stand vom 27.02.2020 vorgenommen werden. Folgende Änderungen und Ergänzungen wurden
in den überarbeiteten Bebauungsplan mit Stand vom 15.07.2020 eingearbeitet:

- Redaktionelle Anpassung der immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen Ziffer 1.11.2 und 1.12.1
- Redaktionelle Anpassungen der Begründung und des Umweltberichtes
- Redaktionelle Anpassung der Bebauungsplanhinweise Ziffer 3.5 Bodenschutz
- Redaktionelle Anpassung der Bebauungsplanhinweise Ziffer 3.10 Vorbelastung durch landwirtschaftliche Nutzungen

Die angeführten Änderungen und Ergänzungen der Abwägung zu den vorgebrachten Stellungnahmen im Rahmen der erneuten öffentlichkeitsbe-
teiligung und der erneuten Trägerbeteiligung wurden in den Bebauungsplan mit Stand vom 15.07.2020 eingearbeitet. Die aufgeführten Änderun-
gen ergeben für den Bebauungsplan keinen materiellen Regelungsbedarf. Durch die vorgenommenen Ergänzungen werden die Grundzüge der
Planung nicht berührt. Eine erneute Auslegung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich.
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